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Vorschriften- und Regelwerk

Mit ihrem Vorschriften- und Regelwerk unterstützt die gesetzliche Unfallversicherung Betriebe 
und Beschäftigte, Arbeitsplätze gesund und sicher zu gestalten.

DGUV Vorschriften

Vorschriften legen Schutzziele fest und formulieren Forderungen bezüglich Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie sind rechtsverbindlich.

DGUV Regeln

Bei den Regeln handelt es sich um allgemein anerkannte Regeln für Sicherheit und
Gesundheitsschutz. Sie beschreiben jeweils den aktuellen Stand des Arbeitsschutzes und 
dienen der praktischen Umsetzung von Forderungen aus den Vorschriften.

DGUV Informationen

In den Informationen werden spezielle Hinweise und Empfehlungen für bestimmte Branchen,
Tätigkeiten, Arbeitsmittel oder Zielgruppen zusammengefasst.

Staatliche Gesetze und Verordnungen

Arbeitsschutzgesetz: Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit;
Arbeitsstättenverordnung: Verordnung über Arbeitsstätten; 
Betriebssicherheitsverordnung: Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der  
Verwendung von Arbeitsmitteln; 
Gefahrstoffverordnung: Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen, u.a.

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten
und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)

Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die
Verwendung von Arbeitsmitteln wieder.

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und Kennzeichnung, wieder. 

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA)

Die Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe geben den Stand der Technik Arbeitsmedizin 
und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit
 biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung wieder.

Gleichwertigkeitsklausel

Die in diesen Bausteinen enthaltenen technischen Lösungen und Beispiele schließen andere,
 mindestens ebenso sichere Lösungen nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben können.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Gefahrstoffverordnung
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas
TRBS 2152 / TRGS 720 Gefährliche
 explosionsfähige Atmosphäre –
 Allgemeines
TRBS 3145 / TRGS 745 Ortsbewegliche
Druckgasbehälter – Füllen, Bereit -
halten, innerbetriebliche Beförderung,
 Entleeren
TRF 2012 Technische Regeln Flüssiggas
TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung 
für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Explosionsgefährdete Bereiche bei oberirdisch im Freien
 aufgestellten Gaslagerbehältern 

Zone 1: Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine
 gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre bilden kann.

Zone 2: Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche, explosions -
fähige Atmosphäre normalerweise nicht oder aber kurzzeitig
 auftritt, z.B. beim Befüllen oder Entleeren des Gaslagerbehälters.

� Gaslagerbehälter mit entzünd-
baren oder mit akut toxischen
Gasen der Kat. 1 oder 2, die an
 einen öffentlichen Verkehrsweg
angrenzen, sind an der unmittel-
bar an den Verkehrsweg angren-
zenden Seite mit einer Wand
 ohne Türen abzutrennen.  
� Vor Inbetriebnahme der Ver-
sorgungsanlage Prüfung durch
befähigte Person (z.B. Sach -
kundigen) durchführen. Prüf -
fristen des Gaslagerbehälters
beachten. 
� Bei Lagerung von Behältern
innerhalb von Räumen oder auf
Flachdächern gelten besondere
Bedingungen. 

Zusätzliche Hinweise 
für besondere Lagerungs -
verhältnisse

� Bei beengten Platzverhält -
nissen kann der Schutzbereich
an zwei Seiten verkleinert
 werden, wenn öffnungslose,
Feuer  hemmende Schutzwände
vorhanden sind. 
� Gebäudewände als Schutz -
wände müssen aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen. 
� Bei Aufstellplätzen in Be -
reichen von Flächen mit Sonder-
nutzung (z.B. der Deutschen
Bahn AG) Vorschriften des
 Betreibers beachten. 

3 m Ø 4 m

< 3 m

RI = 1 m

RI = 1 m

RII = 3 m

Zone 1

Zone 2

Aufstellung im Freien
Gas schwerer als Luft

1

Zone 1

Zone 2

RI = 1 m RII = 3 m

Aufstellung im Freien
Gas gleich schwer wie Luft

1211

Gaslagerbehälter 
auf Baustellen A 061

Gefährdungen

� Bei Gaslagerbehältern auf
Baustellen besteht Brand- und
Explosionsgefahr.

Schutzmaßnahmen

� Behälter auf tragfähigem
Untergrund aufstellen, so dass
keine Verlagerungen oder
 Neigungen eintreten können. 
� Boden unterhalb des Be -
hälters so verdichten und ver -
siegeln, dass austretendes Gas
sich nicht ansammeln kann 
(z.B. bei zylindrischen Behältern
durch Feststampfen, Betonieren,
Plattieren im Bereich der An-
schlüsse und Armaturen). 

� Geländefülle beachten. Be -
hälter so aufstellen, dass aus-
strömendes Gas nicht in tiefer
liegende Räume, Kanäle oder
Schächte gelangen kann. 
� Oberirdisch im Freien aufzu-
stellende Behälter an gut belüf-
teten Stellen vor mechanischer
Beschädigung geschützt auf -
stellen und durch Warnschilder
kennzeichnen. Mechanische
 Beschädigungen können z.B.
durch Anfahren von Baufahr -
zeugen, Aufstellung des ober -
irdischen Behälters im unmittel-
baren Schwenkbereich von
Turmdrehkranen auftreten. 

� Bei ausschließlich gasförmiger
Entnahme Zonen der explosions-
gefährdeten Bereiche einhalten

. 
� Explosionsgefährdeten Be-
reich frei von Zündquellen und
brennbaren Stoffen halten. 
� Behälter nicht in Durchgängen,
Durchfahrten oder an Treppen
aufstellen. 
� Umzäunung der Behälter, wenn
Zutritt der Baustelle/des Lagers
durch Unbefugte möglich ist . 
� Einen Schutzabstand von
 mindestens 5,00 m einhalten zu
 offenen Kanälen und Schächten
sowie zu gegen Gaseintritt unge-
schützten Kanaleinläufen oder
Öffnungen zu tiefer liegenden
Räumen. 

2

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Gefahrstoffverordnung
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas 
ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung
TRBS 2152-3 Gefährliche explosions -
fähige Atmosphäre
TRBS 3145 / TRGS 745 Ortsbewegliche
Druckgasbehälter – Füllen, Bereithal-
ten, innerbetriebliche Beförderung,
 Entleeren
TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen 
in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 720/TRBS 2152 Gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre – Allgemeines
TRGS 746/TRBS 3146 Ortsfeste Druck-
anlagen für Gase
DVS* Merkblatt 0212 Umgang mit
Druckgasflaschen
*DVS = Deutscher Verband für Schwei-
ßen und verwandte Verfahren e.V.

� Gefüllte Druckgasflaschen
nicht in unmittelbarer Nähe von
Wärmequellen lagern.
� Der Abstand von Druckgas -
flaschen zu Heizkörpern u.a.
muss mindestens 0,50 m be -
tragen.
� Druckgasflaschen mit brenn-
baren Gasen (Acetylen, Flüssig-
gas) und brandfördernden
 Gasen (Sauerstoff) dürfen zu-
sammen gelagert werden, wenn
– die Gesamtzahl 150 Druckgas-

flaschen nicht übersteigt, 
– wenn zwischen den Lagerklas-

sen ein Abstand von mindes-
tens 2,0 m eingehalten wird. 

Schutzbereich
� Druckgasflaschen mit brenn-
baren Gasen müssen von einem
Schutzbereich umgeben sein .
Im Schutzbereich dürfen sich
keine Zündquellen befinden. Es
muss ein Warnschild vorhanden
sein.

8

� Bei Räumen mit einer Grund-
fläche < 20 qm ist der gesamte
Raum Schutzbereich.

Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen 
bei der Lagerung in Gebäuden

8

h  ≥ 2,00 m
Gase, leichter als Luft

Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen 
bei der Lagerung in Gebäuden

8

Gase, schwerer als Luft

≥ 2,00 mr = 1,0

Feuer- und
Explosionsgefahr!

Rauchen und Umgang 
mit offenem Licht oder 

Feuer verboten!

r

r

≥ 2,00 m

h  ≥ 1,00 m

1413

Lagerung von Druckgasbehältern 
in Gebäuden A 063

� Ventile mit Schutzkappen und
ggf. Verschlussmuttern sichern.
� Druckgasflaschen nicht mit
brennbarem Material wie Holz
und Papier lagern. Bei der 
 Zusammenlagerung von Druck-
gasbehältern sind die besonde-
ren Bestimmungen der TRGS 510
zu beachten.
� Das Umfüllen von Druckgasen
in Lagern ist unzulässig.
� Decken, Trennwände und
Außenwände von Lagerräumen
müssen mindestens feuerhem-
mend ausgeführt sein .
� Dächer müssen widerstands -
fähig gegen Flugfeuer und strah-
lende Wärme sein.
� Lagerräume, die an einen
 öffentlichen Verkehrsweg an-
grenzen, sind an dieser Seite mit
einer Wand ohne Türen und, bis
zu einer Höhe von 2,00 m, ohne
öffenbare Fenster oder sonstige
Öffnungen auszuführen.
� Lagerräume müssen durch
selbstschließende feuerhem-
mende Türen gegenüber an-
schließenden Räumen abge-
trennt sein .

3

4

� In Lagerräumen dürfen keine
Gruben, Kanäle, Bodenabläufe
und Schornsteinreinigungs -
öffnungen vorhanden sein.
� Lagerräume für Druckgas -
flaschen mit brennbaren Gasen
müssen mindestens einen Aus-
gang ins Freie haben.
� Lagerräume müssen ausrei-
chend be- und entlüftet werden.
Natürliche Lüftung ist ausrei-
chend, wenn unmittelbar ins
Freie führende Zu- und Abluft -
öffnungen mit einem Mindest-
querschnitt von jeweils 1/100
der Bodenfläche des Raumes
vorhanden sind .
� Be- und Entlüftungsöffnungen
möglichst diagonal im Raum
 anordnen.
� In Lagerräumen für brennbare
Gase dürfen nur elektrische
 Anlagen und Betriebsmittel in
explosionsgeschützter Ausfüh-
rung verwendet werden .
� Für einen sicheren Stand der
Behälter durch ebene und feste
Fußböden sorgen. Fußboden  be -
läge müssen aus schwer ent -
flamm barem Material be stehen .

6

5

7

1

2

6

6

3

5

5

Gefährdungen

� Bei der Lagerung von Druck-
gasbehältern besteht Brand-
und Explosionsgefahr.

Schutzmaßnahmen

� Unzulässig ist die Lagerung in:
– Räumen unter Erdgleiche

 (Keller), 
– Treppenräumen, 
– Fluren, 
– engen Höfen, 
– Durchgängen und Durch -

fahrten, 
– Garagen, 
– Arbeitsräumen. 
Ausnahme: Eine Lagerung unter
Erdgleiche ist zulässig, wenn der
Fußboden des Lagers nicht tiefer
als 1,5 m unter Geländeober -
fläche liegt und bei natürlicher
Lüftung des Raumes der Lüf-
tungsgesamtquerschnitt ≥10%
der Raumgrundfläche ist und
nicht mehr als 50 gefüllte Flüssig -
gasflaschen gelagert werden.
Bei Lagerung von Druckgas -
flaschen ist Folgendes zu be -
achten:

Lagerräume
� Betreten des Lagers durch
 Unbefugte ist untersagt. Ein
 entsprechendes Hinweisschild
ist am Zugang zum Lager anzu-
bringen.
� Es muss ein Feuerlöscher leicht
erreichbar vorhanden sein .
� Druckgasflaschen möglichst
stehend lagern. Bei liegender
 Lagerung Flaschen gegen Fort -
rollen sichern.
Ausnahme: Flüssiggasflaschen
müssen stehend gelagert werden.
� Stehende Druckgasflaschen
gegen Umfallen und Herabfallen
sichern .2

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Gefahrstoffverordnung
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas 
ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung
TRBS 2152-3 Gefährliche explosions -
fähige Atmosphäre
TRBS 3145 / TRGS 745 Ortsbewegliche
Druckgasbehälter – Füllen, Bereit -
halten, innerbetriebliche Beförderung,
Entleeren
TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 407 Tätigkeiten mit Gasen -
 Gefährdungsbeurteilung
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen 
in ortsbeweglichen Behältern
TRGS 720/TRBS 2152 Gefährliche explo-
sionsfähige Atmosphäre – Allgemeines
DVS* Merkblatt 0212 Umgang mit
Druckgasflaschen
*DVS = Deutscher Verband für Schwei-
ßen und verwandte Verfahren e.V.

Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen 
bei der Lagerung im Freien

Gase, leichter als Luft

Abmessungen der Schutzbereiche für Druckgasflaschen mit brennbaren Gasen 
bei der Lagerung im Freien

Gase, schwerer als Luft

h  ≥ 1,00 m

r
≥ 1,00 m

h  ≥ 0,50 m

2

2

r
≥ 1,00 m

r = 0,5

1615

A 064

� Druckgasbehälter möglichst
stehend lagern. Bei liegender
 Lagerung Flaschen gegen Fort -
rollen sichern.
� Druckgasbehälter vor Sonnen-
einstrahlung geschützt lagern.
� Stehende Druckgasbehälter
gegen Umfallen und Herabfallen
sichern.
� Ventile mit Schutzkappen und
ggf. Verschlussmuttern sichern.
� Das Umfüllen von Druckgasen
in Lagern ist unzulässig.
� Lager auf nicht umfriedeten
Grundstücken im Freien sind
 einzuzäunen.
� Sicherheitsabstand ≥ 5,00 m
zu benachbarten Anlagen und
Einrichtungen einhalten, wenn
hiervon Gefahren, z.B. gefähr -
liche Erwärmungen, ausgehen
können.

� Bei Druckgasbehältern mit
brennbaren Gasen dürfen sich
im Schutzbereich keine
 Zündquellen, Gruben, Kanäle,
Bodenabläufe, Kellerniedergänge
befinden.
� Der Schutzbereich darf sich
nicht auf Nachbargrundstücke
und öffentliche Verkehrsflächen
erstrecken.
� Schutzbereich nur an max.
zwei Seiten durch mindestens
2,00 m hohe öffnungslose
Schutzwände aus nicht brenn-
barem Material einengen.
� Gaslagerbehälter mit entzünd-
baren oder mit akut toxischen
Gase der Kat. 1 oder 2, die an
 einen öffentlichen Verkehrsweg
angrenzen, sind an der unmittel-
bar an den Verkehrsweg angren-
zenden Seite mit einer Wand
 ohne Türen abzutrennen.

2

Gefährdungen

� Bei der Lagerung von Druck-
gasbehältern besteht Brand-
und Explosionsgefahr.

Schutzmaßnahmen

� Unzulässig ist die Lagerung in:
– engen Höfen, 
– Durchgängen und Durch -

fahrten, 
– in der Nähe von Gruben,

 Kanälen, Abflüssen und tiefer
liegenden Räumen. 

� Betreten des Lagers durch
 Unbefugte ist untersagt. Ein
 entsprechendes Hinweisschild
ist am Zugang zum Lager anzu-
bringen .
� Es muss ein Feuerlöscher leicht
erreichbar vorhanden sein.

1

1

Lagerung von Druckgasbehältern 
im Freien
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Weitere Informationen: 
Gefahrgutverordnung Straße, Eisen-
bahn und Binnenschifffahrt
Gefahrgut-Ausnahmeverordnung
TRBS 3145 / TRGS 745 Ortsbewegliche
Druckgasbehälter – Füllen, Bereit -
halten, innerbetriebliche Beförderung,
Entleeren
DVS*-Merkblätter 0211 + 0212
Transport von Gefahrgütern 
(Abr. Nr. 659.5)
*DVS = Deutscher Verband für
 Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

� Lüftungsöffnungen nicht 
durch Ladegut verstellen oder
verschließen.
� Der Transport von Druckgas -
flaschen in Fahrzeugen ohne
Lüftungseinrichtungen ist nur 
im Ausnahmefall (kein firmen -
eigenes Fahrzeug und Warnauf -
schrift „Achtung keine Belüftung
vorsichtig öffnen“) erlaubt. 
� Rauchen und Umgang mit
 offenem Feuer ist bei Lade -
arbeiten verboten.
� Flaschen gegen Umkippen und
Anstoßen beim Bremsen oder
bei Kurvenfahrt sichern, z.B.
durch fest an die Wagenwände
angebrachte Gestelle mit lös -
baren Bügeln, Ketten oder
 Zurrgurten .
� Zur Gasentnahme Druckgas -
flaschen aus dem Fahrzeug
 entfernen und erst dann die
Druckminderer anschließen.
Ausnahme: Besonders ein -
gerichtete Werkstattwagen.

3

Stoffe/
Zubereitungen

Kleinmengen (kg netto bzw. Fassungs -
volumen der Gasflasche) und Faktoren
für Stückgutbeförderungen

Klasse Klassifiz.- UN-Nr. Bezeichnung 333 1000
code Faktor 3 1

Klasse 2 1 O 1072 Sauerstoff

1 F 1049 Wasserstoff

2 F 1965 Propan

2 F 1965 Flüssiggas

4 F 1001 Acetylen

Kleine Mengen und Faktoren für Stückgutbeförderung

Beispiel:

Rohrleitungsbauer transportieren 
auf der Ladefläche eines Doppel -
kabinen-Transporters

40 l Sauerstoff
(Klasse 2, UN-Nr. 1072) x 1 = 40
8 kg Acetylen
(Klasse 2, UN-Nr. 1001) x 3 = 24
33 kg Propan
(Klasse 2, UN-Nr. 1965) x 3 = 99

163

163 < 1000, 

also Kleinmengenbeförderung.

Zusätzliche Hinweise für
 Arbeiten im Werkstattwagen

� Schweiß-, Löt- und Brenn-
schneidarbeiten dürfen nur
dann in Werkstattwagen aus -
geführt werden, wenn
− die Türen offen gehalten

 werden, 
− Feuerlöscher (mind. 6 kg ABC-

Pulverlöscher) in Greifnähe
vorhanden sind, 

− zwischen Flaschendruck -
minderern und Brenner Einzel-
flaschensicherungen oder
 Gebrauchsstellenvorlagen
 eingebaut sind, 

− die Mindestschlauchlänge
3,00 m beträgt. 

3

1817

Transport von Druckgasflaschen
A 065

Gefährdungen

� Bei dem Umgang mit Druck-
gasflaschen besteht Brand- und
Explosionsgefahr.

Schutzmaßnahmen

� Druckgasflaschen gegen Stöße
schützen. Flaschen nicht werfen
oder fallen lassen, nicht über
den Boden rollen.
� Der Transport von Druckgas -
flaschen mit Magnetkranen ist
verboten.
� Zum Transport von Einzel -
flaschen z.B. Flaschenkarren
oder Transportgestelle ver-
wenden.
� Beim Transport auf Fahrzeugen
Druckgasflaschen gegen Ver -
rutschen, Verrollen, Umfallen
und Herabfallen sichern, z.B.
durch Verzurren.

2

1

� Druckgasflaschen nur mit
 geschlossenen Ventilen und auf-
geschraubten Schutzkappen
transportieren.
� Fahrzeuge mit gefüllten Druck-
gasflaschen sollten nicht un -
beaufsichtigt auf öffentlichen
 Straßen und Plätzen abgestellt
werden.

Zusätzliche Hinweise für 
den Transport von Druckgas-
flaschen auf öffentlichen
Straßen

� Begrenzte Mengen gemäß
 Gefahr gutverordnung Straße,
 Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt (GGVSEB) beachten. Bei
Beförderung eines Stoffes oder
Produktes darf die Höchstmenge
nicht überschritten werden
 (Tabelle).
� Bei der Zusammenladung
unterschiedlicher Gefahrgüter
auf einem Fahrzeug oder An -

hänger sind die Nettomengen
mit den stoffspezifischen
 Faktoren zu ermitteln. 
� Die Summe der Produkte darf
die Zahl 1000 nicht überschrei-
ten. Bei Überschreitung gelten
alle Vorschriften der Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt (GGVSEB).
� Gasflaschen dürfen nur mit ver -
schlossenen Ventilen und Schutz -
kappen transportiert  werden.
� Gasflaschen müssen mit
 Gefahrzetteln und UN-Nummern
gekennzeichnet sein.
� Feuerlöscher (2 kg Pulver)
 mitführen.
� Druckgasflaschen in Fahr -
zeugen (Kombifahrzeuge bzw.
geschlossener Aufbau) nur
transportieren, wenn mindes-
tens zwei Lüftungsöffnungen
vorhanden sind.
� Jede Lüftungsöffnung sollte
 einen Querschnitt von mindes-
tens 100 cm2 haben.
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Weitere Informationen: 
Wasserhaushaltsgesetz
Betriebssicherheitsverordnung 
Verordnung über Anlagen im Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen
Wasserrechtliche Vorgaben der 
Bundesländer
Technische Regeln für brennbare
 Flüssigkeiten
BGV A1 / DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der  Prävention
Arbeitsstätten Richtlinie A2.2
 Maßnahmen gegen Brände 
DGUV Regel 100-001 Grundsätze der
Prävention 

� Betankung der Tankanlage 
und Arbeitsmaschinen ununter-
brochen beobachten.
� Beim Befüllen des Kraftstoff-
tanks Grenzwertgeber an -
schließen.
� Ausgelaufenen Kraftstoff so-
fort mit geeigneten Bindemitteln
aufsaugen und aufnehmen.
 Verschmutzte Bindemittel in
Sammelbehältern lagern.
� Defekte Tankanlage sofort
 stillsetzen. Unverzüglich
 Schadensbegrenzungsmaß -
nahmen einleiten.

� Sicherstellen, dass ausge -
laufener Kraftstoff nicht in
 Straßeneinläufe oder Gewässer
gelangen kann.
� Aufstellen einer Betriebsan-
weisung und mindestens jähr -
liche Unterweisung der Beschäf-
tigten in der Handhabung der
Tankanlage und der Sicherheits-
einrichtung.
� Reparaturen an Tankanlagen
nur von Fachfirmen durchführen
lassen.

Prüfungen

� Sachverständigenprüfungen
(befähigte Person) von Tank -
anlagen:
– vor der ersten Inbetriebnahme,
– wenn sie länger als 1 Jahr

 außer Betrieb waren,
– wiederkehrend alle 5 Jahre

Sachverständigenprüfungen
(befähigte Person) von Tank-
containern.

� Wiederkehrend alle 30 Monate
eine Prüfung des äußeren Zu-
stands und der einwandfreien
Funktion der Bedienungsein -
richtung. 
� Regelmäßige Überprüfung der
Sicherheitseinrichtungen und
der Tankanlage auf Dichtheit.

3

1

2019

A 068

Ausnahme: Aufstellung einwan-
diger Tankanlagen in Auffang-
wannen.
� Tankanlagen müssen mit Über-
füllsicherung ausgerüstet sein.
� Nur automatisch selbstschlie-
ßende, bauartzugelassene Zapf-
pistolen verwenden.
� Bei häufigen Betankungs vor -
gängen an einem Ort, z.B. Bau-
hof, müssen die Aufstell fläche
und der Tankbereich (Schlauch-
länge + 2,00 Meter)  einen festen,
undurchlässigen Boden haben,
z.B. Beton oder Asphalt.
� Abstand zum nächsten Gebäu-
de mindestens 10,00 Meter.

Schutzmaßnahmen

� Tankanlage mit ausreichendem
Anfahrschutz absichern.
� Tankfläche durch Warnschilder
kennzeichnen. Unbefugten ist
der Aufenthalt verboten.

� Darauf achten, dass durch die
Tankanlage keine Flucht- und
Rettungswege versperrt werden.
� Feuerlöscher gut erreichbar
und griffbereit aufhängen.
� Bindemittel für ausgelaufenen
Kraftstoff in ausreichender
 Menge bereitstellen.
� Keine brennbaren Stoffe in
 unmittelbarer Nähe und im Tank-
stellenbereich lagern.
� Auf der Tankfläche (Aufstell -
fläche und Tankbereich) gilt
 absolutes Rauchverbot.
� Betankung nur, wenn Motor
und Fremdheizung abgestellt
sind.
� Kraftstoff nur in Tanks der
 Arbeits maschinen und in zuge-
lassene Transportbehälter ein-
füllen .
� Zapfeinrichtung gegen unbe-
fugte Benutzung sichern .3

2

Gefährdungen

� An Tankstellen können Kraft-
stoffe gasförmig oder flüssig
austreten. Es besteht Brand- 
und Explosionsgefahr.

Allgemeines

� Möglichst Tankcontainer mit
IBC-Zulassung verwenden.
� Diesel-Tankanlagen müssen
für die komplette Anlage eine
gültige baurechtliche Zulassung
haben.
� Das vorhandene Typenschild
muss z.B. Angaben enthalten
über Inhaltsstoff, Type und
 Lagervolumen.
� Nur doppelwandige Tank -
anlagen mit Leckanzeigegerät
verwenden .1

2

31

Diesel-Tankanlagen 
auf Baustellen
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Weitere Informationen: 
Straßenverkehrsordnung
Straßenverkehrszulassungsordnung
Broschüre Ladungssicherung auf
Fahrzeugen der Bauwirtschaft
VDI-Richtlinie 2700
DIN EN 12195-1:2010

� Vor Beginn des Transportes
Schwenkwerksbremsen der zu
transportierenden  Bau  maschi -
nen festsetzen.  Arretie rungs -
bolzen einsetzen, um ein Ver-
 drehen des Oberwagens zu
 verhindern.
� Knickgelenksicherung  ver -
wenden.
� Alle Deckel, Klappen, Fenster
und Türen verschließen.

Gewicht der 
Ladung in t 

Zur Sicherung der Ladung mit 4 Zurrmitteln und einer
zulässigen Zugkraft (LC) im direkten Strang von je (daN)

Reibbeiwert
μ = 0,6 μ = 0,45 μ = 0,3 μ = 0,2

25,00 4000 13400 20000
24,00 4000 13400 20000
23,00 4000 10000 20000
22,00 3000 10000 20000
21,00 3000 10000 20000 25000
20,00 3000 10000 16000 25000
19,00 3000 10000 16000 25000
18,00 2500 8000 16000 25000
17,00 2500 8000 13400 20000
16,00 2500 8000 13400 20000
15,00 2500 8000 13400 20000
14,00 2000 6000 13400 20000
13,00 2000 6000 13400 16000
12,00 2000 6000 10000 16000
11,00 1500 5000 10000 13400
10,00 1500 5000 8000 13400
9,00 1500 4000 8000 13400
8,50 1500 4000 8000 10000
8,00 1500 4000 6300 10000
7,00 1000 3000 6000 10000
6,75 1000 3000 6000 8000
6,00 1000 3000 5000 8000
5,00 750 2500 4000 6000
4,00 750 2000 4000 5000
3,00 500 1500 2500 4000
2,50 500 1500 2000 3000
2,00 500 1000 2000 2500
1,70 250 750 1500 2000
1,50 250 750 1500 2000
1,25 250 750 1000 1500
1,00 250 500 1000 1500
0,75 250 500 750 1000
0,50 250 250 500 750
0,40 250 250 500 500
0,25 250 250 250 500

Berechnung nach DIN EN 12195-1:2010

α = Vertikalwinkel
gemessen zwischen der Ladeflächen-
 oberkante und dem Zurrmittel
β = Horizontalwinkel
gemessen zwischen der Ladeflächen-
 außenkante und dem Zurrmittel

� Starre Zuggabeln vor dem 
An- und Abkuppeln durch Stütz-
 rollen abstützen.
� Ungebremste Fahrzeuge nur
mit starren Abschleppstangen
abschleppen.
� Fahrzeuggeschwindigkeit je
nach Ladung auf Straßen- und
Verkehrsverhältnisse abstimmen.

Zusätzliche Hinweise 
für die Transportfahrt

� Zurrmittel während der Trans-
 portfahrt, z.B. in regelmäßigen
Zeitabständen, nach einer
 Vollbremsung und nach jeder
Pause, in der das Fahrzeug und
die Ladung unbeaufsichtigt war,
überprüfen.
� Winkelbereiche der Zurrmittel
einhalten .
α = 20° bis 65°
β = 6° bis 55°
� Reibbeiwert zwischen  Ladung
und Transportfläche  ermitteln
(bei unbekanntem Reibbeiwert 
μ = 0,2, z.B. Metall auf  Holz -
ladeboden, annehmen).
� Aus der Tabelle die  erforder -
liche Zugkraft ablesen.
Beispiel: Ladung Radlader 6 t
Reibbeiwert μ = 0,2
Winkelbereich der Zurrmittel
 eingehalten.
Aus Tabelle: Erforderliche Zug -
kraft pro Zurrmittel 5000 daN (kg)

4

Zusätzliche Hinweise für den
Transport durch Ankuppeln
und Abschleppen

� Beim Ankuppeln darf sich
 niemand zwischen Schleppfahr-
 zeug und Baumaschine aufhal-
ten. Ausnahme: Der Kupplungs-
 vorgang ist vom Fahrer des
 heransetzenden Fahrzeuges
 einzusehen.

α

β

3 4
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Transport 
von Baumaschinen A 069

Zusätzliche Hinweise für die
Verwendung von Zurrmitteln

� Zurrmittel (Drahtseile, Ketten
und Gurte) nach dem Gewicht
der zu transportierenden Bau-
 maschine bemessen und aus-
wählen.
� Zurrmittel prüfen
− vor jeder Benutzung auf

augenscheinliche Mängel
durch den Benutzer 
(z. B. Fahrzeugführer), 

− i. d. R. einmal jährlich durch
eine „zur Prüfung befähigte
Person“ (z. B. Sachkundiger). 

� Beim Diagonalzurren pro
 Ladegut immer vier Zurrmittel
verwenden.
� Zurrpunkte des  Transport -
mittels nicht überlasten .2

Zusätzliche Hinweise zum
Befahren der Laderampe

� Geeignete Auffahrrampen
 verwenden .
� Beim Auf- und Abladen klein-
sten Gang wählen und Schal-
tung während der Fahrt nicht
 betätigen (Beachtung der
 Betriebsanleitung der Bauma-
schine).
� Beim Befahren der Rampe darf
sich niemand neben und hinter
der Rampe aufhalten (Kipp- und
Abrollgefahr).
� Beim Befahren von schrägen
Rampen und  Auffahreinrich -
tungen Einweiser einsetzen.
 Aufenthalt des Einweisers
außerhalb des Gefahrbereiches
und gut sichtbar für den Bauma-
schinenführer.

Zusätzliche Hinweise für
Baumaschinen

� Baumaschinen auf der Lade-
 fläche befestigen,  Feststell -
bremsen anziehen weitere
 Sicherung durchführen, z.B. mit
Zurrgurten, Zurrketten .
� Arbeitseinrichtungen von
 Baumaschinen festsetzen.

3

1

Zurrpunktschild nach DIN EN 12640
(Mindestgröße 200/150 mm)

1

2

Gefährdungen

� Bei nicht fachgerechter Bela-
 dung und Sicherung, können
Baumaschinen bei der Beladung
und während des Transportes
von der Ladefläche kippen oder
rutschen und Personen- und
Sachschäden verursachen.

Allgemeines

� Transportwege vorher  fest -
legen und Befahrbarkeit bei
Über schreitung der zulässigen
Gesamthöhe von 4 m prüfen, 
z.B. bei Brückenbauwerken.

Schutzmaßnahmen

� Auf- und Abladen von  Bau -
 maschinen nur auf tragfähigem
Untergrund durchführen.
 Transportfahrzeug horizontal
ausrichten.
� Das Gewicht der Ladung er mit-
teln, z.B. Kennzeichnung an der
Baumaschine.
� Für den Transport nur  geeig -
nete und ausreichend tragfähige
Transportmittel verwenden.
� Die Ladefläche und das Fahr-
 werk der zu verladenden Bau-
ma schinen vor dem Verladen
von Schlamm, Schnee und Eis 
reinigen. 

Zusätzliche Hinweise für
Zug- und Transportfahrzeuge

� Ladungsschwerpunkt mög-
lichst auf der Längsmittellinie
der Ladefläche des Transport-
 fahrzeuges ausrichten.
� Zulässige Achs-, Sattel- oder
Stützlasten nicht überschreiten.
� Mindestachslast der  Lenk -
achse nicht unterschreiten.
� Lastverteilungsplan des Fahr-
 zeuges beim Beladen berück-
sichtigen.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
ASR A2.1 Schutz vor Absturz und
 herabfallenden Gegenständen,
 Betreten von Gefahrenbereichen 
DGUV Information 201-023 Sicherheit
von Seitenschutz, Randsicherungen
und Dachschutzwänden als Absturz -
sicherungen bei Bauarbeiten
DIN EN 13374

Zusätzliche Hinweise für
 Absturzsicherungen

� An Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen auf Flächen mit
nicht mehr als 22,5° Neigung
kann auf Seitenschutz an der
Absturzkante verzichtet werden,
wenn in mindestens 2,00 m
 Abstand von der Absturzkante
eine feste Absperrung ange-
bracht ist, z.B. mit Geländer,
Ketten, Seilen, jedoch keine
Trassierbänder .
� Auf Seitenschutz bzw. Absper-
rungen kann nur verzichtet wer-
den, wenn sie aus arbeitstechni-
schen Gründen, z.B. Arbeiten an
der Absturzkante, nicht möglich
und stattdessen Auffangeinrich-

4

tungen (Fanggerüste/Dach fang -
gerüste/Auffangnetze/Schutz -
wände) vorhanden sind. Nur
wenn auch Auffangeinrichtun-
gen unzweckmäßig sind, darf
persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz (PSAgA) verwen-
det werden.
� Der Vorgesetzte hat die An-
schlageinrichtungen festzulegen
und dafür zu sorgen, dass die
PSAgA benutzt wird.
� Bei Öffnungen und Vertie -
fungen ≤ 9,00 m2 und Kanten -
längen ≤ 3,00 m kann auf
 Seitenschutz an der Absturz -
kante verzichtet werden, wenn
diese mit begehbaren und
 unverschiebbar angebrachten  
Ab deckungen versehen sind.

Ausnahme:
Bei einer Absturzhöhe bis 
3,00 m ist eine Absturzsiche-
rung an Arbeitsplätzen und
 Verkehrswegen auf Dächern
und Geschossdecken mit bis 
zu 22,5° Neigung und nicht
mehr als 50,00 m2 Grund -
fläche entbehrlich, sofern die
Arbeiten von hierfür fachlich
quali fizierten und körperlich
geeigneten Beschäftigten
 ausgeführt werden, welche
 besonders unterwiesen sind.
Die Absturzkante muss für
die Beschäftigten deutlich
 erkennbar sein.

Zusätzliche Hinweise für
 Abmessungen Seitenschutz

� Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne sta -
tischen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 15 x 3 cm, 

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Bretter mit Mindest-
querschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre 
Ø 48,3 x 4 mm. 

– Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindest dicke 3 cm, 

− für Seitenschutzpfosten aus
Holz, die Bild entsprechen,
gilt der Brauchbarkeitsnach-
weis als erbracht. 

5

≥ 2,00 m

> 60°

Absturzkante

>
 2

,0
0

 m

5

4

≤ 2,00 m

Bordbrett
≥ 3 cm x 15 cm

Zwischenholm
≥ 3 cm x 15 cm

Geländerholm
≥ 3 cm x 15 cm

≥ 3 cm x 15 cm

≥ 3 cm x 15 cm

Konstruktive
Befestigung
auf dem 
Untergrund

2423

Absturzsicherungen auf Baustellen
Seitenschutz/Absperrungen 

Gefährdungen

� Fehlende, unvollständig auf -
gebaute oder falsch dimensio-
nierte Absturzsicherungen sowie
fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage können
Absturzunfälle zur Folge haben.

Schutzmaßnahmen

� Absturzsicherungen durch
 Seitenschutz bzw. Absperrungen
sind erforderlich z.B. an:
− Arbeitsplätzen und Verkehrs-

wegen an oder über Wasser
oder anderen festen oder flüs-
sigen Stoffen, in  denen man
versinken kann,  unabhängig
von der Absturzhöhe ,  

− frei liegenden Treppenläufen
und Treppenabsätzen, Wand-
öffnungen und dauerhaft ein-
gerichteten Verkehrswegen bei
mehr als 1,00 m Absturzhöhe ,

− allen übrigen Arbeitsplätzen
bei mehr als 2,00 m Absturz-
höhe ,

− Absturzkanten von Öffnungen
und Vertiefungen in Böden,
Decken und Dach flächen 
≥ 9,00 m2 und  Kantenlängen
≥ 3,00 m.

3

2

1
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Weitere Informationen: 
Arbeitsstättenverordnung
Technische Regel für Arbeitsstätten
(ASR A2.1) „Schutz vor Absturz und
 herabfallenden Gegenständen,
 Betreten von Gefahrenbereichen“
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 
DGUV Regel 101-011 Einsatz von
 Schutznetzen
DGUV Information 201-010 Handlungs-
anleitung für den Umgang mit Arbeits-
plattformnetzen
DGUV Information 201-023 Einsatz 
von Seitenschutz und Seitenschutz -
systemen sowie Randsicherungen als
Absturzsicherungen bei Bauarbeiten

Zusätzliche Hinweise für das
Aufhängen und Begehen der
Arbeitsplattformnetze

� Arbeitsplattformnetze sicher
benutzen. Bei Arbeitsplattform-
netzen darf
– die Maschenweite des Netzes

nicht größer als 45 mm sein,
– die Neigung des eingebauten

Netzes nicht mehr als 22,5°
 betragen,

– der maximale Durchhang des
Netzes bei Belastung mit einer
Person an der ungünstigsten
Stelle nicht mehr als 30 cm
 betragen (gegebenenfalls sind
die Spann- und Traversengurte
durch die Netzmonteure nach-
zuspannen),

– die Befestigung der Arbeits-
plattformnetze an der Trag -
konstruktion mit Gurten im
 Abstand von maximal 50 cm
erfolgen , 

– der Abstand der längs- und
quer aussteifenden Traversen-
gurte jeweils maximal 2 m
untereinander betragen ,

– bei der Benutzung des Arbeits-
plattformnetzes eine maximale
Belastung von 6 KN in die 
Tragkonstruktion eingeleitet
werden. 

� Hinweis: Werden Arbeitsplatt-
formnetze auch als Einrichtung
zum Auffangen von Personen
verwendet, sind insbesondere
bei kleineren Netzabmessungen
mit Kräften über 6 KN in den
 Befestigungspunkten zu rechnen.

2

1

� Benutzer: Inaugenschein -
nahme durch eine „fachkundige
 Person“ des jeweiligen Benut-
zers vor der Verwendung, um die
sichere Funktion festzustellen
(Nachweis-Checkliste).

Durchstich Traversengurte  mindestens alle 10 Maschen

Prüfungen

� Ersteller Arbeitsplattformnetz:
Prüfung durch eine „zur Prüfung
befähigte Person“ nach Fertig-
stellung und vor Übergabe an
den Benutzer, um den ordnungs-
gemäßen Zustand festzustellen
(Nachweis-Prüfprotokoll).

1

2

Randbefestigung und  Traversengurtbefestigung an der Tragkonstruktion
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Arbeitsplattformnetze
B 105

� Für die Montage ist eine Mon-
tageanweisung zu erstellen.
 Diese auf der Baustelle vor -
halten und beachten.
� An den Außenkanten der
 Arbeitsplattformnetze sind wirk-
same Maßnahmen zur Absturz -
sicherung vorzunehmen.
� der Arbeitsplatz muss über
 einen sicheren Zugang erreich-
bar sein, z.B. Aufzüge, Trans-
portbühnen oder Treppen.
� Nach Fertigstellung des
 Arbeits plattformnetzes ist dem
Benutzer ein Plan für die Benut-
zung (Verwendungsanleitung) 
zu übergeben. Die darin ent -
haltenen Hinweise zur bestim-
mungsgemäßen Verwendung
sind von Benutzer einzuhalten.

� Netze  und deren Befestigung
arbeitstäglich auf mögliche
 Beschädigung kontrollieren.
� Arbeitsverfahren einschließ-
lich Arbeitsmittel, und verwen-
dete Baustoffe und Bauteile
 dürfen nicht zu einer Zerstörung
des Netzes führen, z.B. schwei-
ßen, schneiden, scharfe Kanten.
� keine eigenmächtigen Verän-
derungen, wie z.B.: Entfernen
von Befestigungen, Spanngurten
und Randsicherungen vorneh-
men. Das darf grundsätzlich nur
der Monteur der Arbeitsplatt-
formnetze.

07/2017

Gefährdungen

� Beschädigte oder mangelhaft
aufgehängte Arbeitsplattform-
netze sowie fehlende Sicherungs -
maßnahmen bei der Montage
können Absturzunfälle zur Folge
haben. 
� Mangelhafte Absturzsiche -
rungen an den Außenseiten oder
an den Zugängen des Arbeits-
plattformnetzes können zu
 Absturzunfällen führen.  

Schutzmaßnahmen

� Nur geprüfte Netze verwenden.
Netze ohne Prüfung der Prüf -
masche nur innerhalb der ersten
12 Monate nach Herstellung
 benutzen.



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
 Personen durch Absturz-Bereitstellung
und Benutzung von Gerüsten
DGUV Information 201-011 Handlungs-
anleitung für den Umgang mit Arbeits-
und Schutzgerüsten
DIN 4420-1
DIN EN 12811-1

Absturzkante b ≥ 0,90 m

≥ 1 m
mind.
950 mm

h1 ≤ 2,00 m

≤ 0,30 m
Belagkante

W ≥ 0,90 m

− der max. Höhenunterschied
zwischen Absturzkante und
 Gerüstbelag darf bei  Fang -
gerüsten mit einer Breite der
Fanglage von mind. 0,90 m
nicht mehr als 2,00 m be -
tragen.

Absturzkante

≤ 0,30 m
Belagkante

b ≥ 0,70 m

W ≥ 0,60 m

≤ 2,00 m

≤ 2,00 m

≥ 0,80 m

Schutzmaßnahmen

� Bei der Anwendung von Fang -
gerüsten ist u.a. folgendes zu
beachten:
− zur Reduzierung der Gefähr-

dung den Höhenunterschied
zwischen Absturzkante und
Ge rüstbelag möglichst mini-
mieren,

Bohlen-
breite

Absturz-
höhe

Größte zulässige Stützweite (m)

für doppelt gelegte Bretter oder 
Bohlen mit einer Dicke von

für einfach gelegte Bretter oder
Bohlen mit einer Dicke von

cm m 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm

1,0 1,5 1,8 2,1 2,6 – 1,1 1,2 1,4

20 1,5 1,3 1,6 1,9 2,2 – 1,0 1,1 1,3

2,0 1,2 1,5 1,7 2,0 – – 1,0 1,2

1,0 1,7 2,1 2,5 2,7 1,0 1,2 1,4 1,6

24 1,5 1,5 1,8 2,2 2,5 – 1,1 1,2 1,4

2,0 1,4 1,6 2,0 2,2 – 1,0 1,2 1,3

1,0 1,9 2,0 2,7 2,7 1,1 1,3 1,5 1,7

28 1,5 1,7 1,9 2,5 2,7 1,0 1,2 1,4 1,6

2,0 1,5 1,8 2,2 2,5 1,0 1,1 1,3 1,4

2827

B 111

≤ 0,30 m
Belagkante

W ≥ 0,90 m

Absturzkante

≥ 1 m
mind.
950 mm

h1 ≤ 2,00 m

≤ 0,30 m Belagkante

W ≥ 0,90 m

Absturzkante

≥ 1 m
mind.
950 mm

h1 ≤ 2,00 m

Absturzkante
b ≥ 0,90 m

≥ 1 m
mind.
950 mm

h1 ≤ 2,00 m
≥ 0,50 m

≤ 0,30 m

Gefährdungen

� Falsch dimensionierte oder
 unvollständig aufgebaute Fang -
gerüste sowie fehlende Siche-
rungsmaßnahmen bei der Mon-
tage können zu Absturzunfällen
führen.

Allgemeines

� Wenn bei Arbeiten auf einer
Fläche mit nicht mehr als 22,5°
Neigung an der Absturzkante als
Sicherungsmaßnahme kein
 Seitenschutz angebracht werden
kann, müssen statt dessen
 Fanggerüste verwendet werden,
die ein Auffangen abstützender
Personen gewährleisten.

Fanggerüste
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DIN EN 1004

� Überbrückungen zwischen
fahrbaren Arbeitsbühnen unter-
einander oder Gebäuden/Bau -
teilen sind unzulässig.
� Das Anbringen von Hebezeugen
ist verboten. Ausnahme: Die Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
lässt dieses ausdrücklich zu.
� An fahrbaren Arbeitsbühnen
muss an der jeweiligen Arbeits-
ebene ein dreiteiliger Seiten-
schutz vorhanden sein .
� Ballast ist nach den Angaben
aus der Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung sicher anzubrin-
gen. Hierfür sind feste Baustoffe,
z.B. Stahl oder Beton, jedoch
keine flüssigen oder körnigen
Baustoffe zu verwenden.

Verwendung
� Zulässige Belastung beachten.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nicht
als Fanggerüste einsetzen.
� Fahrbare Arbeitsbühnen nur
langsam und auf ebenem, trag-
fähigem und hindernisfreiem
Untergrund verfahren.
� Fahrrollen müssen vor jeder
Benutzung immer durch Brems-
hebel fest gesetzt werden .
� Jeglichen Anprall vermeiden.
� Nur in Längsrichtung oder
übereck verfahren.
� Vor dem Verfahren lose Teile
gegen Herabfallen sichern.
� Nicht auf Belagflächen ab-
springen.
� Aufenthalt von Personen 
auf fahrbaren Arbeitsbühnen
 während des Verfahrens ist nicht
zulässig.
� Bei aufkommendem Sturm 
und nach  Beendigung der
 Arbeiten fahrbare Arbeitsbühnen
gegen  Umsturz sichern.

1

2

Prüfungen

� Fahrbare Arbeitsbühnen sind
nach der Montage und vor der
Verwendung von einer „zur
 Prüfung befähigten Person“ zu
prüfen.
� Vor Arbeitsaufnahme Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“, insbesondere
Seitenschutz und Ballastierung.

3029

� Die Beschäftigten müssen
fachlich geeignet und speziell
für diese Arbeiten unterwiesen
sein.

� Es müssen konstruktiv 
fest gelegte Innenaufstiege 
vor handen sein .3

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men bei der Montage, unvoll-
ständiger Aufbau oder nicht
sachgerechte Benutzung, z.B.
beim Verfahren, können zu
 Absturzunfällen führen. 

Schutzmaßnahmen

� Fahrbare Arbeitsbühnen dienen
als Arbeitsmittel für zeitweilige
Arbeiten an hochgelegenen
 Arbeitsplätzen in und außerhalb
von Gebäuden. Die Belaghöhe
richtet sich nach der Aufbau-
und Verwendungsanleitung des
Herstellers und darf 
– in Gebäuden maximal 12,00 m

und
– außerhalb von Gebäuden

 maximal 8,00 m betragen.
� Aus Gerüstbauteilen errichtete
fahrbare  Gerüste sind keine
 fahrbaren  Arbeitsbühnen und
müssen auf ihre Brauchbarkeit
geprüft und nachgewiesen
 werden.
� Beachte, dass bei der Ver -
wendung ab 1,0 m Absturzhöhe
eine Gefährdung durch Absturz
 vorliegt. 

Aufbau
� Fahrbare Arbeitsbühnen nach
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung des Herstellers errichten:
– Nur Bauteile eines Herstellers

verwenden,
– Ausleger zur Verbreiterung der

Standfläche bzw. Balastierung
entsprechend Standhöhe nach
Aufbau- und Verwendungs -
anleitung montieren.

� Fahrbare Arbeitsbühnen
 dürfen nur unter Aufsicht einer
fachkundigen Person auf-, ab-
oder umgebaut werden.

1

3

2

Fahrbare Arbeitsbühnen
B 112
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 1203 Befähigte Person
TRBS 2121 Teil 1 Gefährdung von
Personen durch Absturz – Bereit -
stellung und Benutzung von Gerüsten
DGUV Information 201-011 Handlungs-
anleitung für den Umgang mit Arbeits-
und Schutzgerüsten
DIN 4420-1 und 3
DIN EN 12811-1

Last-
klasse

Gleichmäßig 
verteilte Last kN/m2

1

2

3

4

5

6

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Breitenklasse/Breite w 
der Gerüstlage in m

W 06

W 09

W 1,2

W 1,5

W 1,8

W 2,1

W 2,4

0,6 < w < 0,9

0,9 < w < 1,2

1,2 < w < 1,5

1,5 < w < 1,8

1,8 < w < 2,1

2,1 < w < 2,4

2,4 < w

1

2

–  bei übereinanderliegenden
Gerüstfeldern darf nur eine
 Gerüstlage mit der zulässigen
Last belastet werden, 

– Überlastung durch Anhäufung
von z.B. Mörtelkübel, Steine,
Geräte vermeiden, 

– einen ausreichend breiten
freien Durchgang belassen, in
der Praxis hat sich eine Min-
destbreite von 20 cm bewährt. 

� Für das Absetzen von Lasten
mit Hebezeugen ist ein Gerüst
ab Lastklasse 4 erforderlich.
� Montage von zusätzlichen
 Einrichtungen, wie z.B. Schutt-
rutschen, Aufzügen, nur in
 Absprache mit dem Gerüst -
ersteller. 
� Klappen in Durchstiegs -
belägen nach dem Durchstieg
geschlossen halten.

Prüfungen

� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Benutzer,
um den ordnungsgemäßen Zu-
stand festzustellen (Nachweis-
Prüfprotokoll).
� Gerüstbenutzer: Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“ des jeweiligen
Benutzers vor der Verwendung,
um die sichere Funktion festzu-
stellen (Nachweis-Checkliste).

Lastklassen der Arbeitsgerüste

Gerüstbelag
� Jede benutzte Gerüstlage
muss voll ausgelegt und über
 einen sicheren Zugang, z.B.
Treppe oder inneren Leitergang,
erreichbar sein.
� Bei umlaufender Einrüstung
 einer Bauwerksecke den Gerüst-
belag in voller Breite um die
Ecke herumführen.
� Bei systemfreien Bohlen -
belägen genügend große Über-
deckungen im Bereich der Riegel
vorsehen.
� Der Belag darf nicht wippen
oder ausweichen (Belagsiche-
rung).
� An der Innenseite des Gerüstes
darf der Abstand zwischen Belag
und Bauwerk höchstens 0,30 m
betragen.

Seitenschutz
� Seitenschutz besteht aus
 Geländerholm, Zwischenholm
und Bordbrett und ist an den
 Außen- und Stirnseiten des
 Gerüstes zu montieren.
� An der Innenseite des Gerüstes
Seitenschutz montieren, wenn
zwischen Belag und Bauwerk der
Abstand mehr als 0,30 m beträgt.
An der Innenseite darf auf das
Bordbrett verzichtet werden,
wenn Arbeiten an der Fassade
ausgeführt werden.
� Bei innen liegenden Leiter -
gängen muss der Verkehrsweg
auch in nicht benutzten Gerüst-
lagen mit Seitenschutz gesichert
werden.

Benutzung
� Für die betriebssichere Her-
stellung und den Abbau ist der
Unternehmer der Gerüstbauar-
beiten, für die Erhaltung und
 sichere Verwendung ist der
 Benutzer verantwortlich.
� Keine konstruktiven Änderun-
gen am Gerüst vornehmen (z.B.
Entfernen von Seitenschutz,
 Verankerungen, Diagonalen). 
� Gerüste nur nach dem Plan  
für die Verwendung (Kennzeich-
nung) verwenden.

3231

Fassadengerüste
B 113

� Beschädigte Gerüstbauteile
nicht verwenden.
� Nicht einsatzbereite Gerüste/
Bereiche mit Verbotszeichen
„Zutritt verboten“ 
kennzeichnen und 
den Zugang zur 
Gefahrenzone 
absperren.
� Fertiggestellte und 
geprüfte Gerüste/Bereiche 
kennzeichnen (Plan für die 
Verwendung anbringen, z.B. 
mit Prüfprotokoll ).

Verankerung
� Bei Gerüsten sind Anordnung
(Anzahl und Höchstabstände) und
Verankerungsart der Montage -
 anweisung zu entnehmen.
� Gerüst fortlaufend mit dem
Aufbau zug- und druckfest an
tragfähigen Bauteilen der
 Fassade verankern.
� Verankerungen in der Nähe 
der Gerüstknotenpunkte
 anordnen.

1

Stirnseitenschutz

Geländerholm

Zwischenholm

Bordbrett

Belagteil

Gerüstanker

Längsdiagonale

Fußspindel

Längsriegel

Vertikalrahmen

Unterlagsbohle

Gerüstfeld

Zugänge
� Alle Arbeitsplätze müssen
über sichere Zugänge erreichbar
sein. Als Zugänge eignen sich
Aufzüge, Transportbühnen,
 Treppen oder Leitern.
� Treppen als Zugänge einbauen,
wenn
– über den Zugang umfangrei-

che Materialien transportiert
werden,

– die Aufstiegshöhe im Gerüst
mehr als 10 m beträgt

oder
– umfangreiche Arbeiten ausge-

führt werden. 
� Sind Aufzüge, Transportbüh-
nen oder Treppen aufgrund der
baulichen Gegebenheiten oder
aufgrund der Gerüstkonstruktion
nicht einsetzbar, können Leitern
verwendet werden.
Leitern als Zugänge nur innen -
liegend einbauen.
Klappen in Durchstiegsbelägen
unmittelbar nach dem Durch-
stieg schließen.

2

Gefährdungen

� Unvollständig aufgebaute
 Gerüste sowie eigenmächtig
 vorgenommene Veränderungen
am Gerüst können zu Absturz -
unfällen oder Gerüstumstürzen
führen.

Allgemeines

� Unterschieden werden:
– Systemgerüste aus vorgefer -

tigten Bauteilen (Regelaus -
führung nach allgemeiner
 bauaufsichtlicher Zulassung),
Abweichungen von der Regel-
ausführung sind zu beurteilen
und ggf. zu berechnen, 

– Stahlrohrkupplungsgerüste
(Regelausführung nach DIN
4420-3). 

� Abhängig von den durchzu -
führenden Arbeiten Lastklasse
und Breitenklasse wählen sowie
Ständer- und Riegelabstände
und Belagstärke festlegen.

Schutzmaßnahmen

Montage
� Gerüstbau nur unter ständiger
Aufsicht einer fachkundigen Per-
son und von fachlich geeigneten
Beschäftigten ausführen lassen.
� Plan für Auf- und Abbau
 (Montageanweisung) erstellen
und auf der Baustelle vorhalten.
Die Montageanweisung enthält
mindestens:
– Aufbau- und Verwendungs -

anleitung des Herstellers/
Regelausführung, 

– Ergänzende Detailangaben 
bei Abweichungen, 

– Festgelegte Maßnahmen zur
sicheren Montage, z.B. 
Montage sicherheitsgeländer
(MSG). 
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN 4420-1

Zusätzliche Hinweise für
Schutzdächer

� Schutzdächer an Gerüsten
müssen mindestens 1,50 m breit
sein und die Außenseite des
 Gerüstes um mindestens 0,60 m
überragen .
� Bordwände von Schutz -
dächern müssen mindestens
0,60 m hoch sein .
� Schutzdächer bei turmartigen
Bauwerken müssen aus kreuz-
weise verlegten Bohlen 24 x 4
cm mit dazwischen liegender 
10 cm dicker Dämmschicht
 bestehen.

2 3

4

Zusätzliche Hinweise für
Schutznetze

� Schutznetze unmittelbar unter
dem Arbeitsplatz anordnen.
� Maschenweite der Schutz -
netze höchstens 2,0 cm.

4

3
≥ 0,60 m

≥
 0

,6
0

 m

≥ 1,50 m

2

2
≥ 0,60 m

≥
 0

,6
0

 m

≥ 1,50 m

Schutzdach mit Bordwand

3433

Schutzdächer

Gefährdungen

� Durch fehlende Sicherungs-
maßnahmen beim Auf- bzw. Ab-
bau kann es zu Absturzunfällen
kommen. 
� Durch fehlende oder mangel-
hafte Schutzdächer können
 Beschäftigte durch herab -
fallende Gegenstände getroffen
 werden.

Schutzmaßnahmen

� Gefahrenbereiche in der Nähe
turmartiger Bauwerke oder hö-
her gelegener Arbeitsplätze so
absperren, dass unbewusstes
Betreten verhindert wird. Lässt
sich der Gefahrenbereich nicht
absperren: Schutzdächer oder
Schutznetze vorsehen. Sie sind
anzubringen ...

... außerhalb der Baustelle:
− wenn sich der Gefahrenbereich

nicht abgrenzen lässt (z.B.

zum Schutz des öffentlichen
Verkehrs, von Passanten) ; 

... innerhalb der Baustelle:
− über Arbeitsplätzen und

 Verkehrswegen (z.B. Bedie-
nungsständen von Maschinen,
Aufzügen und unterhalb von
 Gerüsten), 

− bei gleichzeitig durchzufüh-
renden Arbeiten an übereinan-
der gelegenen Arbeitsplätzen, 

− bei turmartigen Bauwerken 
(z.B. Schornsteinen, Türmen)
im Gefahrenbereich. 

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindestdicke 3 cm.
� Bei Gerüstböcken aus Stahl
nur Original-Absteckdorne ver-
wenden .6

6

7

Lastklassen der 
Arbeitsgerüste

1

Lastklasse

1

2

3

4

5

6

Gleichmäßig
 verteilte Last 
kN/m2

0,75

1,50

2,00

3,00

4,50

6,00

Mindestabmessungen von Gerüstbrettern/-bohlen 
bei  Arbeitsgerüsten

2

Lastklasse

1, 2, 3

4

5

6

Brett- oder 
Bohlenbreite 

cm

20
24 und 28

20
24 und 28

20, 24, 28

20, 24, 28

Brett- oder Bohlendicke cm

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

zulässige Stützweite in m

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

1,25 1,50 1,75 2,25 2,50
1,25 1,75 2,00 2,25 2,50

1,25 1,25 1,50 1,75 2,00

1,00 1,25 1,25 1,50 1,75

Erforderliche Tragfähigkeit in kg1) der Gerüstböcke in Abhängigkeit von der Lastklasse, der
 Belagbreite und dem Abstand der Gerüstböcke   � � � Gerüstbohlen als Mehrfeldträger

3

Lastklasse

1-3

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

1-3
4
5
6

Belagbreite

m

0,60

0,90

1,00

1,20

1,5

Abstand der Gerüstböcke m

0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

138 173 216 259 302 345 388 431 474

207 259 323 288 453 518 582 647 712
297 371 464 557 650 743 835 928 1021
432 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485
567 709 886 1063 1240 1418 1595 1772 1949

230 288 359 431 503 575 647 719 791
330 413 516 619 722 825 928 1031 1134
480 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650
630 788 984 1181 1378 1575 1772 1969 2166

276 345 431 518 604 690 776 863 949
396 495 619 743 866 990 1114 1238 1361
576 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980
756 945 1181 1418 1654 1890 2126 2363 2599

345 431 539 647 755 863 970 1078 1186
495 619 774 929 1083 1238 1393 1548 1702
720 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475
945 1181 1477 1772 2067 2363 2658 2953 3248

1) Berechnungsformel
erforderliche Tragfähigkeit eines
 Gerüstbockes: 
Bockabstand x Bockbreite x
 (Nutzgewicht + Bohlengewicht) x
Durchlauffaktor
Nutzgewicht siehe Tabelle 1;
 Bohlengewicht 30 kg/m2;
 Durchlauffaktor 1,25.
(100 kg ≅ 1 kN)

� Bei Gerüstböcken mit Zahn-
stangen und Winden ist auf die
Funktion der Rücklaufsperre zu
achten .
� Auf-, Um- und Abbau nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
Person.
� Vor Verwendung Inaugen-
scheinnahme durch eine fach-
kundige Person, um die sichere
Funktion festzustellen.

7

3635

Bockgerüste
B 117

Gefährdungen

� Fehlender Seitenschutz, man-
gelhafte Ausbildung der Gerüst-
beläge oder des Zugangs kann
zu Absturzunfällen führen.
� Überlastung gefährdet die
Standsicherheit.
� Kurbelbetätigung  unter Lastein -
wirkung kann zu Unfällen führen.

Schutzmaßnahmen

� Beachte, dass bei der Verwen-
dung ab 1,0 m Absturzhöhe eine
Gefährdung durch Absturz vor-
liegt.
� Nur stählerne oder zimmer-
mannsgemäß abgebundene
 Gerüstböcke verwenden.
� Gerüstböcke nur auf trag -
fähiger Unterlage aufstellen.
� Gerüstböcke so aufstellen,
dass sich die Rücklaufsperre
an der frei zugänglichen Seite
befindet.

1

7

� Belastung und Aussteifung
von Gerüstböcken nach Her -
stellerangabe.
� Belagstärke nach Lastklasse
und Bockabstand auswählen
(Tabelle 2).
� Belastung und Abstände der
Gerüstböcke berechnen und mit
der zul. Tragfähigkeit vergleichen
(Tabelle 1, 2 und 3). Geringere
Abstände wählen.
� Der Belag darf nicht wippen
oder ausweichen. Er darf nicht
mehr als 0,30 m über das letzte
Auflager hinausragen.
� Genügend große Überdeckun-
gen im Bereich der Stöße vor -
sehen .
� Bei Materiallagerung einen
ausreichend breiten freien
Durchgang belassen.
� Bockgerüste mit Belaghöhen
von mehr als 2,00 m nach Auf-
bau- und Verwendungsanleitung
verstreben .

2

3

� Bockgerüstzugang nur über
Anlegeleitern; Anlegeleiter gegen
 Umkippen und Ver rutschen
 sichern .
� Seitenschutz aus Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett
vorsehen, wenn nach der Gefähr -
dungsbeurteilung eine Absturz-
sicherung erforderlich ist .
Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne stati-
schen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
− bei einem Pfostenabstand bis

2,00 m Gerüstbretter mit
 Mindestquerschnitt 15 x 3 cm,

− bei einem Pfostenabstand bis
3,00 m Gerüstbretter mit Min-
destquerschnitt 20 x 4 cm oder
Stahlrohre Ø = 48,3 x 3,2 mm
bzw. Aluminiumrohre Ø 48,3 x
4 mm. 

5

4
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121 Gefährdung von Personen
durch Absturz
DIN EN 12811-1

Auslegerbefestigung für
die Auslegergerüste

Auslegerabstand ≤ 1,50 m

Hart-
holzkeile

Ausleger 
I 100 oder IPE 100

untere
 Bewehrung

Stahlbetonplatte d ≥ 12 cm

Verankerungsbügel 
Ø ≥ 10 mm

≥
0

,2
0

 m

v ≥ 1,50 m k ≤ 1,30 m

b

� Gerüstbauarbeiten nur unter
Aufsicht einer fachkundigen Per-
son und von fachlich geeigneten
Beschäftigten ausführen lassen.
� Auslegergerüste dürfen als
 Arbeitsgerüste für eine Belas-
tung von höchstens 2,0 kN/m2

verwendet werden:
� Auskragung der Auslegerge-
rüste max. 1,30 m.
� Auslegerabstand max. 1,50 m
– auch im Bereich von Gebäude -

ecken.

Schutzmaßnahmen

� Beim Auf-, Um- und Abbau
sind Maßnahmen gegen Absturz
von Personen vorzunehmen.
� Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Als Geländer-
und Zwischenholm können ver-
wendet werden:
– bei einem Pfostenabstand 

bis 1,50 m Gerüstbretter mit
Mindestquerschnitt 15 x 3 cm, 

– bei einem Pfostenabstand 
bis 3,00 m Gerüstbretter mit
Mindestquerschnitt 20 x 4 cm
oder Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2
mm bzw. Aluminiumrohre 
Ø 48,3 x 4 mm. 

� Bordbretter müssen den 
Belag um mindestens 15 cm
überragen. Mindestdicke 3 cm.
� Als Ausleger nur Stahlprofile 
I 80, IPE 80, I 100 und IPE 100
verwenden . Ausleger aus Holz
sind unzulässig.
� Verankerungslänge der Aus -
leger ≥ 1,50 m, Endüberstand 
≥ 0,20 m.
� Je Ausleger zwei Verankerungs-
bügel anordnen . Die Veran -
kerung ist nicht in Element-
Decken, sondern nur in Stahl -
beton-Massivdecken erlaubt.
� Verankerungsbügel
– können aus Betonstahl BST

420 S, BST 500 S oder ST 37-2
bestehen und einen Durch-
messer ≥ 10 mm haben
 (Biegeradius ≥ 4facher Stab-
durchmesser), 

2

2

1

– müssen unter die vorhandene
Bewehrung greifen, 

– dürfen nur in Stahlbeton-
Massivdecken (Ortbetondicke
≥ 12 cm) eingebaut werden, 

– dürfen erst belastet werden,
wenn der Beton eine Druck -
festigkeit von ≥ 10 MN/m2

 erreicht hat. 
� Träger kraftschlüssig verkeilen,
Keile gegen Lockern sichern .
� Belagebene vollflächig aus -
legen .
� Der Belag darf nicht aus -
weichen oder wippen. Über -
deckungen im Bereich der Aus -
leger einhalten (≥ 20 cm).
� Nicht auf Gerüstbeläge ab-
springen.
� Das Absetzen von Lasten mit
Hebezeugen ist unzulässig.
� Mindestabmessungen des
 Gerüstbelages  
– bei Arbeitsgerüsten 20 x 3,5

cm; bei Auslegerabständen 
≤ 1,25 m auch 20 x 3 cm, 

– bei Fang- und Dachfang -
gerüsten gemäß Tabelle. 

� Seitenschutz aus Geländer-
holm, Zwischenholm und Bord-
brett anbringen .
� Seitenschutz auch an den
Stirnseiten von Auslegergerüs-
ten anbringen.

Prüfungen

� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Benutzer,
um den ordnungsgemäßen Zu-
stand festzustellen (Nachweis-
Prüfprotokoll).
� Gerüstbenutzer: Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“ des jeweiligen
Benutzers vor der Verwendung,
um die sichere Funktion festzu-
stellen (Nachweis-Checkliste).

4

3

5

2 3 4

5

1

2
3
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Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men beim Auf-, Um- und Abbau
sowie mangelhaft ausgebildeter
Seitenschutz oder Gerüstbelag
bei der Benutzung können zu
Absturzunfällen führen. 
� Über lastung, falsch dimen -
sionierte oder vorzeitig belastete
Veran kerungen können zu Gerüst -
ab stürzen führen.

Allgemeines

� Auslegergerüste sind Gerüste
„älterer Bauart“. Der Baustein
dient lediglich als Orientierungs-
hilfe, sollte ein Auslegergerüst
im Ausnahmefall verwendet wer-
den. Für Auslegergerüste ist ein
Brauchbarkeitsnachweis, beste-
hend aus dem Standsicherheits-
nachweis und dem Nachweis der
Arbeits- und Betriebssicherheit,
erforderlich. Er ist auf der Grund-
lage von DIN EN 12811-1 zu er-
bringen.

1

Gerüstbretter oder -bohlen aus Holz als Belagteile von 
Fanggerüsten

Bohlen-
breite
in

cm

20

24

28

m

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

3,5
cm

1,5

1,3

1,2

1,7
1,5

1,4

1,9
1,7
1,5

4,0
cm

1,8
1,6
1,5

2,1
1,8
1,6

2,4
2,0
1,8

4,5
cm

2,1
1,9
1,7

2,5
2,2
2,0

2,7
2,5
2,2

5,0
cm

2,5
2,2
2,0

2,7
2,5
2,2

2,7
2,7
2,5

3,5
cm

–

–

–

1,0

–

–

1,1

1,0

1,0

4,0
cm

1,1

1,0

–

1,2

1,1

1,0

1,3

1,2

1,1

4,5
cm

1,2

1,1

1,0

1,4

1,2

1,2

1,5

1,4

1,3

5,0
cm

1,4

1,3

1,2

1,6
1,4

1,3

1,7
1,6
1,4

Absturz-
höhe
in

Maximale Stützweite in m
für doppelt gelegte Bretter
oder Bohlen mit einer 
Dicke von

Maximale Stützweite in m
für einfach gelegte Bretter
oder Bohlen mit einer 
Dicke von

Für die Ausführung sollten nur die Bohlenquerschnitte verwendet werden,
die blau unterlegt sind.

Auslegergerüste
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Gerüstbretter oder -bohlen aus Holz als Belagteile von 
Fanggerüsten

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 2121 Gefährdung von Personen
durch Absturz – Allgemeine Anforde -
rungen
DGUV Vorschrift  38 Bauarbeiten
DIN EN 12811-1

� Konsolen gegen seitliches
Ausweichen und Kippen gemäß
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung sichern .
� Konsolfüße im Bereich von
Wandöffnungen auf Holzbalken
oder Stahlträger abstützen
(Tabelle 1).
� Belagebene vollflächig aus -
legen .
� Der Belag darf nicht aus -
weichen oder wippen. Über -
deckungen im Bereich der
 Konsolen einhalten (≥ 20 cm).
� Nicht auf Gerüstbeläge ab-
springen.
� Das Absetzen von Lasten mit
Hebezeugen ist unzulässig.
� Mindestabmessungen des
 Gerüstbelages
– bei Arbeitsgerüsten 20 x 

3,5 cm; bei Konsolabständen
≤ 1,25 m auch 20 x 3 cm, 

– bei Fang- und Dachfang -
gerüsten gemäß Tabelle 2. 

� Seitenschutz aus Geländer-
holm, Zwischenholm und Bord-
brett anbringen .
� Seitenschutz auch an den
Stirnseiten von Konsolgerüsten
anbringen.

Prüfungen

� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Benutzer,
um den ordnungsgemäßen Zu-
stand festzustellen (Nachweis-
Prüfprotokoll).
� Gerüstbenutzer: Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“ des jeweiligen
Benutzers vor der Verwendung,
um die sichere Funktion festzu-
stellen (Nachweis-Checkliste).
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Überbrückung von Wandöffnungen1

Überbrückungsträger zu überbrückende Öffnung
≤ 1,0 m ≤ 2,25 m

Holz* 10 cm x 10 cm 10 cm x 12 cm
(1 Holzbalken) (2 Holzbalken)

Stahl I 100
IPE 100

*Sortierklasse S 10 oder MS 10 nach DIN 4074 Teil 1

Doppelbefestigung

Einhängeschlaufen

Doppel-
aufhängung

horizontaler
Konsolabstand
≤ 1,50 m

≥0,50 m

a≤1,30 m
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Bohlen-
breite
in

cm

20

24

28

m

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

3,5
cm

1,5

1,3

1,2

1,7
1,5

1,4

1,9
1,7
1,5

4,0
cm

1,8
1,6
1,5

2,1
1,8
1,6

2,4
2,0
1,8

4,5
cm

2,1
1,9
1,7

2,5
2,2
2,0

2,7
2,5
2,2

5,0
cm

2,5
2,2
2,0

2,7
2,5
2,2

2,7
2,7
2,5

3,5
cm

–

–

–

1,0

–

–

1,1

1,0

1,0

4,0
cm

1,1

1,0

–

1,2

1,1

1,0

1,3

1,2

1,1

4,5
cm

1,2

1,1

1,0

1,4

1,2

1,2

1,5

1,4

1,3

5,0
cm

1,4

1,3

1,2

1,6
1,4

1,3

1,7
1,6
1,4

Absturz-
höhe
in

Maximale Stützweite in m
für doppelt gelegte Bretter
oder Bohlen mit einer 
Dicke von

Maximale Stützweite in m
für einfach gelegte Bretter
oder Bohlen mit einer 
Dicke von

Für die Ausführung sollten nur die Bohlenquerschnitte verwendet werden,
die blau unterlegt sind.

4039

B 119

� Geländer- und Zwischenholm
sind gegen unbeabsichtigtes
 Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern. Ohne sta -
tischen Nachweis dürfen als
 Geländer- und Zwischenholm
verwendet werden:
– bei einem Pfostenabstand 

bis 1,50 m Gerüstbretter mit
Mindestquerschnitt 15 x 3 cm, 

– bei einem Pfostenabstand 
bis 3,00 m Gerüstbretter mit
Mindestquerschnitt 20 x 4 cm
oder Stahlrohre Ø 48,3 x 3,2
mm bzw. Aluminiumrohre 
Ø 48,3 x 4 mm. 

� Bordbretter müssen den Belag
um mindestens 15 cm über -
ragen. Mindestdicke 3 cm.
� Konsolgerüste dürfen als
 Arbeitsgerüste für eine Belas-
tung von höchstens 2,0 kN/m2

verwendet werden.
� Auskragung der Konsolgerüste
max. 1,30 m.
� Konsolabstand max. 1,50 m.
Im Bereich von Gebäudeecken
Eckkonsolen verwenden.

� Aufbau- und Verwendungs -
anleitung des Konsolherstellers
beachten. Einhängehaken
 müssen mindestens 25 cm lang
oder gegen unbeabsichtigtes
Aushängen gesichert sein .
� Je Konsole zwei Einhänge -
schlaufen anordnen .
� Einhängeschlaufen können
aus Betonstahl BST 420 S oder
BST 500 S oder Baustahl ST 37-2
bestehen,
– müssen einen Mindestdurch-

messer von 10 mm haben 
(Biegeradius 4-facher Stab-
durchmesser), 

– nur in Stahlbeton-Massiv -
decken (Ortbetondicke 
≥ 13 cm) einbauen, 

– müssen mindestens 0,50 m
lang und unter bzw. hinter 
die vorhandene Bewehrung
geführt werden, 

– dürfen erst belastet werden,
wenn der Beton eine Druck -
festigkeit von ≥ 10 MN/m2

 erreicht hat. 
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Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men beim Auf-, Um- und Abbau
sowie mangelhaft ausgebildeter
Seitenschutz oder Gerüstbelag
bei der Benutzung können zu
Absturzunfällen führen.
� Falsch dimensionierte Über-
brückungen der Wandöffnungen,
unzureichende Konsolveranke-
rungen oder deren vorzeitige
 Belastung können zu Gerüstab-
stürzen  führen.

Allgemeines

� Konsolgerüste sind Gerüste
„älterer Bauart“. Der Baustein
dient lediglich als Orientierungs-
hilfe, sollte ein Konsolgerüst im
Ausnahmefall verwendet wer-
den. Für Konsolgerüste ist ein
Brauchbarkeitsnachweis, beste-
hend aus dem Standsicherheits-
nachweis und dem Nachweis der
Arbeits- und Betriebssicherheit,
erforderlich. Er ist auf der Grund-
lage von DIN EN 12811-1 zu
 erbringen.
� Für Konsolen muss in jedem
Fall ein Nachweis der Brauchbar-
keit vorliegen. Der Brauchbar-
keitsnachweis kann durch eine
statische Berechnung, durch
 Typenprüfung oder durch Bauart -
zulassung erbracht werden .
� Aufbau- und Verwendungsan-
leitung des Herstellers beachten.
� Gerüstbauarbeiten nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
 Person und von fachlich geeig-
neten Beschäftigten ausführen
lassen.

Schutzmaßnahmen

� Beim Auf-, Um- und Abbau
sind Maßnahmen gegen Absturz
von Personen vorzunehmen.

1

Konsolgerüste

07/2017



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Information 201-023 Sicherheit
von Seitenschutz, Randsicherungen
und Dachschutzwänden als Absturz -
sicherungen bei Bauarbeiten
DIN 4420-1
DIN 4426

b1 ≥ 0,70 m

Traufhöhe

Traufhöhe

h1 ≥ h2 + 1,50 m – b1
h1 > 1,00 m
h3 + b1 ≥ 1,50 m
h3 ≥ 1,50 m – b1

b1 ≥ 0,70 m

≤ 0,30 m

≥ 0,15 m

≤ 0,10 m

> 22,5° ≤ 60°

b ≥ 0,60 m

S
ch

u
tz

w
an

d
h

ö
h

e

Belagkante
≤ 0,30 m

h1

h3

h1

h3

h2 ≤ 1,50 m

M
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ch
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fü
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d
en

Maschenweite 10/10 cm
≤

1,
50

 m

h2

>
2,

0
0

 m
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� Befestigung Masche für
 Masche. Darauf kann verzichtet
werden, wenn das Netz mit Gurt-
schnellverschlüssen höchstens
alle 75 cm am Rand befestigt ist
und der Hersteller die ausrei-
chende Tragfähigkeit durch
 dynamische Versuche nachge-
wiesen hat.
� Netze nicht mit Kabelbindern
oder Bindedraht befestigen.
� Netzstöße Masche für Masche
mit einem Kopplungsseil ver -
binden oder mind. alle 75 cm
überlappen lassen.
� Schutznetze in ihren Ab -
messungen nicht verändern.
� Schutznetze ohne Prüfung des
Prüfgarnes nur innerhalb von 
12 Monaten nach Herstellung
verwenden.
� Beim Einsatz älterer Schutz-
netze mittels des im Netz einge-
arbeiteten Prüfgarnes die vom
Hersteller angegebene Mindest-
bruchkraft prüfen lassen.
� Prüfung der Mindestbruchkraft
alle 12 Monate veranlassen.
� Keine beschädigten Schutz-
netze verwenden.

Prüfungen

� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Benutzer,
um den ordnungsgemäßen
 Zustand festzustellen (Nach-
weis-Prüfprotokoll).
� Gerüstbenutzer: Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“ des jeweiligen
Benutzers vor der Verwendung,
um die sichere Funktion festzu-
stellen (Nachweis-Checkliste).

4241

Dachfanggerüste
B 121

1

4

2

3

≤ 5,00 m
>22,5° ≤60°

≤1,50 m

>2,00 m

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men beim Auf- bzw. Abbau des
Dachfanggerüstes sowie falsch
dimensionierte, unvollständig
aufgebaute oder vorzeitig ent-
fernte Schutzwände bei der
 Nutzung können Absturzunfälle
zur Folge haben.

Schutzmaßnahmen

� Wenn aus arbeitstechnischen
Gründen bei Dacharbeiten kein
Seitenschutz verwendet werden
kann, müssen stattdessen Dach-
fanggerüste angebracht werden,
die ein Auffangen abstürzender
Personen gewährleisten. Dieses
gilt für Arbeitsplätze und
Verkehrs wege auf Dächern mit
mehr als 22,5° bis 60° Neigung,
wenn die Absturzhöhe ab
Absturz kante (Traufe) mehr als
2,00 m beträgt .
� Der max. Höhenunterschied
zwischen Absturzkante (Traufe)
und Gerüstbelag darf 1,50 m
nicht überschreiten; Mindest -
belagbreite 0,60 m .
� Schutzwände von Dachfang -
gerüsten aus tragfähigen Netzen
oder Geflechten mit einer
 Maschenweite von max. 10 cm
herstellen .
� Bei hohen Dächern mit Höhen-
unterschieden von mehr als 
5,00 m müssen zusätzlich Dach-
schutzwände auf der Dachfläche
angeordnet werden .

2

1

3

4

Schutzwand im Dachfang -
gerüst
� Als Schutzwand im Dachfang-
gerüst Schutzgitter oder Schutz-
netze entsprechend der Aufbau-
und Verwendungsanleitung des
Gerüstherstellers verwenden.
� Schutznetze und Drahtge -
flechte allseitig an Stahlrohren
nach DIN EN 39:2001-11 mit
mind. 3,2 mm oder Aluminium-
rohr mit mind. 4,0 mm Wand -
dicke und 48,3 mm Außendurch-
messer befestigen.

5

Dachneigungen zwischen 
45° und 60°
� Für Arbeiten auf mehr als 
45° geneigten Flächen sind
 besondere Arbeitsplätze zu
schaffen, z.B. Dachdecker -
stühle, Dach decker-Auflege -
leitern, Lat tungen.
� Maßnahmen aus der Gefähr-
dungsbeurteilung beachten.

07/2017



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DIN EN 12811-1
DIN 4420-3

Prüfungen

� Gerüstersteller: Prüfung durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ nach Fertigstellung und
vor Übergabe an den Benutzer,
um den ordnungsgemäßen Zu-
stand festzustellen (Nachweis-
Prüfprotokoll).
� Gerüstbenutzer: Inaugen-
scheinnahme durch eine „fach-
kundige Person“ des jeweiligen
Benutzers vor der Verwendung,
um die sichere Funktion festzu-
stellen (Nachweis-Checkliste).

2

Last-
klasse

1

2

3

Gleichmäßig verteilte Last
kN/m2

0,75

1,50

2,00

Lastklassen der 
Arbeitsgerüste

1

Last-
klasse

1,2,3

Maße der
 Gerüstbohlen
cm x cm
min.

20 x 5,0
24 x 4,5

20 x 4,5
24 x 4,0

Abstand der
 Querriegel
m
max.

2,50

2,25

Abstand der
Längsriegel
m
max.

1,75

1,50

erforderliche zulässige Last jeder 
Aufhängung kN
längenorientiert flächenorientiert
min. min.

2,50 5,0

3,5 7,0

Hängegerüste aus Stahlrohren2

Last-
klasse

1

2

3

Maße der
 Gerüstbohlen
cm x cm
min.

20 x 4,5
24 x 4,0

24 x 5,0

20 x 4,5
24 x 4,0

24 x 5,0

20 x 4,5
24 x 4,0

24 x 5,0

Abstand der
 Riegel
m
max.

2,25

2,75

2,25

2,75

2,25

2,75

Stützweite der
Riegel
m
max.

2,00

1,75

1,50

1,25

1,25

1,25

erforderliche zulässige Last jeder 
Aufhängung kN
längenorientiert flächenorientiert
min. min.

5,0
2,50

3,0 6,0

3,5 7,0

3,5 7,0

3,5 7,0

4,5 9,0

Hängegerüste aus Rundholzstangen ∅ ≥ 11 cm, Auskragung ≤ 0,60 m3

� Offene Haken gegen Aufbiegen
und Aushängen sichern.
� Hängegerüste nach allen
 Richtungen gegen Pendeln
 sichern.
� Belagebene vollflächig aus -
legen .
� Der Belag darf nicht auswei-
chen oder kippen. Überdeckun-
gen im Bereich der Quer- und
Längsriegel einhalten (≥ 20 cm).
� Nicht auf Gerüstbeläge ab-
springen.
� Seitenschutz aus Geländer-
holm, Zwischenholm und Bord-
brett anbringen .
� Im Schiffbau können als
 Geländer- und Zwischenholm
auch straff gespannte Ketten

3

4

oder Stahlseile, jedoch keine
Hanf- oder Kunststoffseile ver-
wendet werden. 
� Seitenschutz auch an den
Stirnseiten von Hängegerüsten
anbringen .
� Sichere Zugänge oder Auf -
stiege für Arbeitsplätze auf
 Hängegerüsten erstellen.
� Zusätzliche Belastungen aus
Planen und Netzen statisch
nachweisen.
� Stöße der Riegel druck- und
zugfest ausbilden.
� Holzriegelstöße mindestens
1,00 m übergreifen lassen.
� Gerüste sind nach Fertig -
stellung durch Gerüstersteller zu
überprüfen und zu kennzeichnen.

4

mind. 2 Um -
schlingungen, mind. 
2 Halbschläge und
Siche rung gegen Lösen

mind. 2 Um -
schlingungen,
Halbschlag und
3 Seilklemmen

2

Seilschloss
(DIN 15315)

Seilklemmen
(DIN 1142)

4443

Hängegerüste
B 122

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen beim Auf-, Um- und
 Abbau sowie mangelhaft aus -
gebildeter Seitenschutz oder
 Gerüstbelag bei der Benutzung
können zu Absturzunfällen und
bei Arbeiten über Wasser in Folge
dessen zum Ertrinken führen. 

� Mangelhafte oder unvollstän-
dige Aufhängungen können zum
Absturz des Gerüstes führen.

Allgemeines

� Für Hängegerüste ist ein
Brauch barkeitsnachweis, be ste -
hend aus dem Standsicherheits-
nachweis und dem Nachweis 

der Arbeits- und Betriebs sicher -
heit erforderlich. Er ist auf der
Grundlage von DIN EN 12811-1
und DIN 4420-3 zu erbringen.
� Gerüstbauarbeiten nur unter
Aufsicht einer fachkundigen Per-
son und von fachlich geeigneten
Beschäftigten ausführen lassen.
� Bei Gerüstbauarbeiten über
Wasser sind zusätzlich zu den
Maßnahmen gegen Absturz von
Personen auch Maßnahmen
 gegen ein mögliches Ertrinken
vorzunehmen.

Schutzmaßnahmen

� Hängegerüste können als
 Arbeitsgerüste der Lastklassen 1,
2 und 3 nach DIN EN 18811-1
 verwendet werden (Tabelle 1).
Als Fanggerüste dürfen sie nicht
eingesetzt werden.
� Von Hängegerüsten der Last-
klasse 1 nur Inspektionsarbeiten
ausführen.
� Abstand der Aufhängungen,
Quer- und Längsriegel bei
Hänge gerüsten
− aus Stahlrohren gemäß 

Tabelle 2, 
− aus Holz gemäß Tabelle 3. 
� Mindestabmessungen des Ge-
rüstbelages in Abhängigkeit von
der Belastung und Stützweite
(Quer- und Längsriegelabstände)
auswählen (Tabelle 2 und 3).
� Als Aufhängungen ausschließ-
lich nicht brennbare Tragmittel
verwenden, z.B.:
− geprüfte Rundstahlketten, 
− Drahtseile, 
− Stahlhaken . 
� Drahtseilendverbindungen
durch Spleiße, Presshülsen,
Seilschlösser, Seilklemmen oder
auf gleichwertige Art herstellen

. Ein einfaches Verknoten der
Seile ist unzulässig.

2

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38  Bauarbeiten
TRBS 2121, Teil 2 Gefährdung von
 Personen durch Absturz – Bereit -
stellung und Benutzung von Leitern
DGUV Information 208-016 Handlungs-
anleitung für den Umgang mit Leitern
und Tritten
DIN EN 131–1 und 2

� Keine deckenden Anstriche
verwenden.
� Richtigen Anlegewinkel   ein -
 halten .
Er beträgt bei
− Sprossenanlegeleitern 65 –75°,
− Stufenanlegeleitern 60 –70°.
� Leitern nur an sichere Stütz-
punkte anlehnen. Mindestens 
1 m über die Austrittsstelle
 hinausragen lassen .
� Leitern nur mit geeignetem,
sauberem Schuhwerk betreten.
� Die obersten 3 Sprossen/
Stufen nicht betreten.
� Beschäftigte im Umgang mit
Leitern regelmäßig unterweisen.  
� Leitern im Verkehrsbereich z.B.
durch Absperrungen sichern.

Zusätzliche Hinweise für
mehrteilige Anlegeleitern

� Leiter nur bis zu der vom
 Hersteller angegebenen Länge
zusammenstecken oder aus -
ziehen. 
� Gegen Durchbiegen  sichern, 
z.B. durch vom Hersteller vor -
gesehene Stützstangen.
� Bei Schiebeleitern auf freie
 Beweglichkeit der Leiterteile
 sowie auf ordnungsgemäßes
Einrasten der Feststelleinrich-
tungen achten .

Zusätzliche Hinweise für
 Gebäudereinigerleitern

� Leiter nur bis zu der vom
 Hersteller angegebenen Länge
zusammenstecken.

7

9

8

� Auf sichere Verbindung der
Leiter-Steckanschlüsse achten.
� Kopfpolster bzw. Anlegeklotz
nur an sichere Stützpunkte
 anlehnen .

Zusätzliche Hinweise für Ar-
beitsplätze auf Anlegeleitern

� Bei Bauarbeiten darf
− bei einer Standhöhe von mehr

als 2,00 m nicht länger als
2 Stunden gearbeitet werden,

− das Gewicht des mitzuführen-
den Werkzeuges und Materials
10 kg nicht überschreiten,

− die Windangriffsfläche von
mit geführten Gegenständen
nicht mehr als 1,00 m2

 betragen.
� Es soll kein höherer Standplatz
als 5,00 m eingenommen werden.
� Von Anlegeleitern darf nicht
gearbeitet werden, wenn
− von vorhandenen oder benutz-

ten Stoffen und Arbeitsver -
fahren zusätzliche Gefahren
ausgehen, z.B. Arbeiten mit
 Säuren, Laugen, Heißbitumen, 

− Maschinen und Geräte mit bei-
den Händen bedient werden
müssen, z.B. Handmaschinen,
Hochdruckreinigungsgeräte. 

� Der Beschäftigte soll mit beiden
Füßen auf einer  Sprosse stehen.

Zusätzliche Hinweise für
 Leitern als Verkehrswege

� Leitern als Aufstiege zu
Arbeits plätzen nur bei kurz -
zeitigen  Ar bei ten einsetzen 
und wenn dabei

10

− der zu überbrückende Höhen-
unterschied ≤ 5,00 m ist,

− sie als Gerüstinnenleiter max.
zwei Gerüstlagen verbindet.

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− auf augenscheinliche Mängel

vor jeder Benutzung, 
− regelmäßig durch eine zur

 Prüfung befähigte und beauf-
tragte Person. 

� Ergebnisse dokumentieren 
(z.B. Leiterkontrollbuch, Prüf -
liste, Prüfplakette).

4 5 9
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Anlegeleitern

Gefährdungen

� Mangelhafte Standsicherheit
des Leiterbenutzers auf der
 Leiter, mangelhafte Standsicher-
heit der Leiter, Fehlverhalten des
Leiterbenutzers, fehlende Siche-
rung im Verkehrsbereich oder
die Benutzung einer schadhaf-
ten Leiter können Absturzunfälle
zur Folge haben.

Allgemeines

� Bevor man eine Leiter als
 Arbeitsplatz oder als Zugang zu
hochgelegenen Arbeitsplätzen
bereitstellen und benutzen will,
ist im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung zu ermitteln, ob der
Einsatz einer Leiter erforderlich
oder nicht ein anderes Arbeits-
mittel für diese Tätigkeit sicherer
ist. 

� Der Einsatz von Leitern ist auf
Arbeiten mit geringer Gefähr-
dung, geringem Arbeitsumfang
mit geringem Schwierigkeitsgrad
und geringer Dauer der Benut-
zung zu beschränken. 
� Bauliche Gegebenheiten, die
der Unternehmer nicht ändern
kann,  können ebenfalls zum Ein-
satz von Leitern führen. 

Schutzmaßnahmen

� Anlegeleitern gegen Aus -
gleiten, Umfallen, Umkanten,
Abrutschen und Einsinken
 sichern, z.B. durch:  
− Anbinden des Leiterkopfes ,
− Fixieren des Leiterfußes ,
– Verwendung von Leiterzubehör

wie z.B.  Fuß verbreiterungen ,
Leiter haken , dem Untergrund
 angepasste  Leiter füße , 

− Einhängevorrichtungen.
� Standsicherheit des Leiter -
 benutzers verbessern durch den
Ein satz von Einhängepodesten

.
� Schadhafte Leitern nicht
 benutzen, z.B. angebrochene
 Holme und Sprossen von Holz-
leitern, verbogene und ange-
knickte Metallleitern. Angebro-
chene Holme und Sprossen von
Holzleitern nicht flicken.
� Holzleitern gegen Witterungs-
und Temperatureinflüsse  ge -
schützt lagern.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
TRBS 2121, Teil 2 Gefährdungen von
 Personen durch Absturz – Bereit -
stellung und Benutzung von Leitern
DGUV Information 208-016
Handlungsanleitung für den Umgang
mit Leitern und Tritten
DIN EN 131–1 und 2

� Standsicherheit des Leiter -
benutzers verbessern durch 
den Einsatz von Einhänge -
podesten .
� Stehleitern nicht wie Anlege -
leitern benutzen.
� Auf Treppen und schiefen Ebe -
nen nur Stehleitern mit Holm -
verlängerungen einsetzen .
� Jede Holmverlängerung nach
Herstellerangabe mit Leiter -
klammern bzw. Klemmlaschen
befestigen. Befestigungsab -
stand  gemäß Montageanleitung.
� Von Stehleitern nicht auf
 andere Arbeitsplätze und
 Verkehrswege übersteigen.
� Die obersten zwei Sprossen
bzw. Stufen von Stehleitern nicht
besteigen; nur bei Leitern mit

4

5

Sicherheits brücke und Halte -
vorrichtung sowie Plattform oder
Podest mit Umwehrung ist das
Betreten der obersten Trittfläche
 zulässig .
� Leitern im Verkehrsbereich z.B.
durch Absperrungen sichern.
� Beschäftigte im Umgang mit
Leitern  regelmäßig unterweisen.

Zusätzliche Hinweise 
für mehrteilige Stehleitern

� Stehleiter erst betreten, wenn
druck- und zugfeste Spreizsiche -
rungen wirksam sind .
� Leiter nur bis zu der vom
 Hersteller angegebenen Länge
zusammenstecken oder aus -
ziehen.
� Bei Schiebeleitern auf freie Be -
weglichkeit der Leiterteile sowie
auf vollständiges Einrasten der
Feststelleinrichtungen achten.
� Die oberen vier Sprossen bei
Stehleitern mit aufgesetzter
Schiebeleiter nicht betreten.

Zusätzliche Hinweise 
für  Podestleitern

� Podestleitern nur auf ebenem
Untergrund aufstellen.
� Umwehrung nach dem Betre -
ten der Plattform schließen.
� Höhenverstellbare Podest -
leitern nach Herstellerangabe
aufbauen und abstützen .

6

7
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Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z. B.:
− auf augenscheinliche Mängel

und ordnungsgemäße
Funktion vor jeder Benutzung, 

− regelmäßig durch eine zur
 Prüfung befähigte und beauf-
tragte Person. 

� Ergebnisse dokumentieren
(z. B. Leiterkontrollbuch, Prüf -
liste, Prüfplakette).

3
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Gefährdungen

� Mangelhafte Standsicherheit
des Leiterbenutzers auf der
 Leiter, mangelhafte Standsicher -
heit der Leiter, Fehlverhalten des
Leiterbenutzers, mangelhafte
Aufstellung, Benutzung der
 oberen Sprossen, fehlende
 Sicherung im Verkehrsbereich
oder eine schadhafte Leiter
 können Absturzunfälle zur Folge
haben.

Allgemeines

� Bevor man eine Leiter als
 Arbeitsplatz oder als Zugang zu
hochgelegenen Arbeitsplätzen
bereitstellen und benutzen will,
ist im Rahmen der Gefährdungs -
beurteilung zu ermitteln, ob der
Einsatz einer Leiter erforderlich
oder nicht ein anderes Arbeits -
mittel für diese Tätigkeit sicherer
ist. Bei der Leiterauswahl sind
leichte Plattformleitern sowie
Podestleitern den Sprossen -
stehleitern vorzuziehen.
� Der Einsatz von Leitern ist auf
Arbeiten mit geringer Gefähr -
dung, geringem Arbeitsumfang
mit geringem Schwierigkeitsgrad
und geringer Dauer der Benut -
zung zu beschränken. 

1

2

� Bauliche Gegebenheiten, die
der Unternehmer nicht ändern
kann,  können ebenfalls zum
Einsatz von Leitern führen.

Schutzmaßnahmen

� Nur Leitern verwenden, 
die fest angebrachte und unbe-
schädigte Spreizsicherungen
 haben .
� Zum Anstrich von Holzleitern
keine deckenden Anstrichfarben
verwenden.
� Schadhafte Leitern nicht be -
nutzen, z. B. angebrochene oder
angerissene Holme und Spros -
sen von Holzleitern, verbogene
oder angeknickte Metallleitern.
� Angebrochene oder ange -
rissene Holme, Wangen und
Sprossen nicht flicken.
� Holzleitern gegen Witterungs-
und Temperatureinflüsse
 geschützt lagern.
� Ausreichend hohe Leitern
 bereitstellen.
� Leitern standsicher aufstellen,
gegen Einsinken und Umfallen
sichern. Auf wirksame Spreiz -
sicherung achten .

3

3
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DIN 1045
DIN EN 12812

� Das Hochklettern an der Scha-
lungskonstruktion ist verboten.
� Arbeiten von der Leiter sind
auf das Mindestmaß zu
 beschränken und nur zulässig,
wenn sicherere Arbeitsmittel
nicht eingesetzt werden können.
� Belagbreite von  Betonier -
gerüsten mindestens 0,60 m.
 Konsolen voll auslegen .

Zusätzliche Hinweise 
zum Ausschalen

� Ausschalfristen nach DIN 1045
beachten.
� Vor Ausbau der Verankerung
Schalelemente gegen Umstürzen
sichern.
� Schalelemente nicht mit Kran
losreißen.
� Nach dem Ausschalen Schal-
elemente standsicher lagern .
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Wand- und Stützenschalung

Gefährdungen

� Mängel am Seitenschutz oder
am Belag der Zwischen- bzw.
 Betoniergerüste der Schalung
sowie unsichere Verkehrswege
zu diesen können zu Absturz -
unfällen führen. 
� Einwirkungen durch Wind -
kräfte beim Krantransport und
bei der Montage sind zu be -
rücksichtigen.

Allgemeines

� Auf der Baustelle müssen eine
Aufbau- und Verwendungsan -
leitung des Herstellers sowie
 eine Montageanweisung des
Verwenders vorliegen. Diese
müssen folgende Angaben ent-
halten:
− Reihenfolge des Auf-, Um- 

und Abbaues der Schalung, 
− Gewicht der einzelnen Schal-

elemente, 
− Lage der Anschlagpunkte und

Angabe über erforderliche
 Anschlagmittel, 

B 134
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− Lage und Breite der Arbeits-
bühnen einschl. des Seiten-
schutzes und der Zugänge
(Verkehrswege), 

− Auf-, Um- und Abbau nur unter
Aufsicht einer fachkundigen
Person. 

Schutzmaßnahmen

Transport
� Lose Kleinteile entfernen. Am
Schalelement verbleibende Teile
gegen Herabfallen sichern.
� Schalelemente beim Aufneh-
men und Ablegen nicht betreten.
� Ein Personentransport mit
dem Schalelement ist verboten.
� Bei starkem Wind Schalele-
mente evtl. mit Leitseilen führen,
ggfs. Kranbetrieb einstellen.
� Schrägzug vermeiden.
� Lasten so führen, dass Anprall
an andere Schalungselemente
vermieden wird.
� Anschlagmittel erst lösen,
wenn Schalelemente stand -
sicher abgestützt sind .
 Windlasten berücksichtigen.

Aufstellung
� Schalelemente nur auf trag -
fähigem Untergrund aufstellen.
� Wandschalelemente mindes-
tens an beiden Enden oberhalb
des Schwerpunktes zug- und
druckfest abstützen und
 verankern.
� Betoniergerüste anordnen und
mit Seitenschutz versehen .
� Arbeitsplätze so anordnen,
dass alle Arbeitsbereiche sicher
ohne zusätzliche Leitern oder
Böcke erreicht werden können.
� Zugänge zu Arbeitsplätzen
durch vom Hersteller vorge -
sehene Einrichtungen, z.B.
 systemgebundene Leitern
oder Treppentürme, vorsehen.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 112-198 Benutzung von
persönlichen Schutzausrüstungen
gegen Absturz
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN 4420-1

� Durchstiege zu Nacharbeits-
bühnen mit selbsttätig schlie-
ßenden Klappen gegen unbeab-
sichtigtes Hineintreten sichern.
� Arbeitsbühnen nicht durch
Materialanhäufungen überlas-
ten. Verkehrswege freihalten.
� Arbeits- und Nacharbeitsbüh-
nen zusätzlich mit Schutznetzen
zum Schutz gegen Herabfallen
von Baumaterialien und Werk-
zeug verkleiden. Planen wegen
der höheren Windlasten mög-
lichst nicht verwenden.

� Schutznetze mit 2,0 cm
 Maschenweite nur als Auflege-
netze verwenden. Unter den
Schutznetzen müssen Auffang -
netze mit max. 10 cm Maschen-
weite vorhanden sein.
� Schutznetze an der Innenseite
der Arbeitsbühne so dicht wie
möglich (ca. 5,0 cm) an das
 Bauwerk heranführen .
� Gefahrbereich am Fuß des
Bauwerks mit Geländer ab -
sperren und durch Warnschilder
kennzeichnen. Größe des Gefahr -
bereiches siehe Tabelle 1.

2

� Arbeitsplätze im Gefahrbe-
reich vermeiden. Ist dieses nicht
möglich, ist ein zum Bauwerk
hin geneigtes Schutzdach vorzu-
sehen. Das Schutzdach muss
die am weitesten auskragende
Bauwerkskante um mindestens
3,00 m überragen .
� Verkehrswege im Gefahrbe-
reich nur zum Erreichen der
 Arbeitsplätze benutzen.
Sie müssen
− mindestens 1,0 m breit, 
− mit beidseitigem Seitenschutz

abgesperrt , 
− mit einem Schutzdach

 versehen sein. 
� Schutzdächer bei turmartigen
Bauwerken müssen aus kreuz-
weise verlegten Bohlen 24 x 4 cm
mit dazwischen liegender 10 cm
dicker Dämmschicht bestehen .
� Bei Verwendung von Planen
als Witterungsschutz: Wasser-
sackbildung vermeiden und
Schalungskonstruktionen sind
wegen erhöhter Windlasten
 statisch nachzuweisen.
� Aufgerichtete Bewehrung ge-
gen Herabfallen von der Arbeits-
bühne sichern, z.B. durch einen
höher gezogenen Seitenschutz
(ca. 2,50 – 3,50 m über Ober -
kante Arbeitsbühne) .
� Für ausreichende Beleuchtung
auch während der Nachtarbeits-
zeit sorgen.
� Bei Um- und Abbau zusätz -
liche Absturzsicherungen vor -
sehen, bzw. PSA gegen Absturz.
� Der Vorgesetzte hat die An-
schlageinrichtungen festzulegen
und dafür zu sorgen, dass die
PSAgA benutzt werden.
� Flucht- und Rettungsplan
 aufstellen.
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jeweilige Höhe h erforderl. Radius erforderl. Mindest-
der baul. Anlage abhängig von h radius in m

h bis 100 h/5 12,50

h >100 bis 150 h/6 20,00

h >150 bis 200 h/7 25,00

h >200 h/8 30,00

1 Radius des Gefahrbereichs um die jeweiligen Arbeitsplätze

Beispiel: Bei einer Bauwerkshöhe von 102 m beträgt der erforderl. Radius
h/6 = 17 m. Es ist jedoch der Mindestradius von 20 m einzuhalten.
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Bordwand
0,60 m

30°
3,00m

4

ca. 
5,0 cm

5251

Gleit- und Kletterschalungen

Gefährdungen

� Bei fehlenden Sicherungsmaß-
nahmen bei der Montage der
Schalung oder bei mangel -
haftem Seitenschutz während
der Benutzung kann es zu
 Absturzunfällen kommen. 
� Herabfallende Teile bei der
Mon tage können Personen
 verletzen. 

Schutzmaßnahmen

� Standsicherheit der Schalungs -
konstruktion statisch nach -
weisen.
� Arbeitsbühne mit dicht
 verlegtem Belag versehen.
� Seitenschutz anbringen an
den Außenseiten von Arbeits-
bühnen: 

1

− an den Innenseiten, wenn
nach der Gefährdungsbeur -
teilung eine Absturzsicherung
erforderlich ist, 

− an Förderöffnungen, 
− an Betoniergerüsten und

Flechterbühnen, 
− im Bereich von Aussparungen

und Wandöffnungen. 
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 2121 Gefährdung von Personen
durch Absturz – Allgemeine Hinweise
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten 
DIN EN 12812
DIN EN 1065
DIN 1045

Ausziehbare Baustützen 
aus Stahl
� Stützen mit der Fußplatte
 vollflächig aufstellen.
� Anschluss der Aussteifungs-
verbände nur mit Verschwer-
tungsklammern oder Gerüst-
kupplungen herstellen.
� Aufstellhilfen für Stützen
nicht als Ersatz für die erfor -
derlichen Aussteifungen ver -
wenden.
� Ausziehbare Baustützen aus
Stahl müssen der DIN EN 1065
entsprechen oder bedürfen
 einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

3

2
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Schalungsträger
� Schalungsträger nur auf
Mauer werk auflegen, wenn
 dieses  mindestens 24 cm dick
und  ausreichend tragfähig ist 
(Mindestdruckfestigkeit der
 Steine in den oberen drei
Schichten 6 MN/m2, Mörtel -
gruppe II).

Ausschalen
� Bauteile erst ausschalen,
wenn der Beton ausreichend
tragfähig ist. Ausschalfristen
 beachten.
� Bei größeren Stützweiten
 Hilfsstützen in erforderlicher
 Anzahl vorsehen.
� Erschütterungen beim Aus-
schalen vermeiden.
� Schalelemente nicht mit
 Kranen losreißen.

2
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Deckenschalungen/
Tragkonstruktionen

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaßnah-
men beim Auf-, Um- und Abbau
sowie mangelhaft ausgebildeter
Seitenschutz können bei der
 Benutzung zu Absturzunfällen
führen. 
� Überlastung von Stützen und
Schalungsträgern, unzureichende
oder fehlende Aussteifungen
können zum Einsturz der Scha-
lungskonstruktion führen.

B 136

Allgemeines

� Auf- und Abbau nur unter
 ständiger Aufsicht einer fach-
kundigen  Person und von fach-
lich geeigneten Beschäftigten
ausführen lassen.
� Die Schalung/Tragkonstruk -
tion muss so entworfen und
 bemessen werden, dass alle
 einwirkenden Lasten in den
Untergrund oder in eine trag -
fähige Unterkonstruktion  abge -
leitet werden.
� Entwurf und Bemessung sollten
darauf abgestellt sein, dass die
Schalung/Tragkonstruktion auf
der Baustelle überprüft werden
kann.
� Beschädigte Bauteile nicht
verwenden.

Schutzmaßnahmen

Absturzsicherung
� Je nach Bauart der Schalungs-
konstruktion und der baulichen
Gegebenheiten sind Maßnah-
men gegen Absturz zu treffen .

Stützenunterbau
� Stützen auf tragfähigem Unter-
grund aufstellen.
� Bei Gefahr des Einsinkens last-
verteilende und unverrückbare
Unterlagen benutzen.
� Mehrlagige Kantholzunter -
lagen nur kreuzweise und kipp -
sicher ausführen.
� Unterlagen, die höher als 
40 cm sind, müssen statisch
nachgewiesen werden.

1
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln

Betrieb
� Lasten nicht mit Hubseil um-
schlingen. Anschlagmittel, wie 
z.B. Stahldrahtseile, Anschlag-
ketten verwenden  und in Sicher-
heitshaken mit Hakenmaul -
sicherung einhängen .
� An hochgelegenen Ladestellen
ist eine Absturzsicherung erfor-
derlich .
� Gefahrbereich unter der Last
absperren.
� Darauf achten, dass die Dreh-
richtung der Seiltrommel mit der
Kennzeichnung am Hängetaster
(Auf-Ab) übereinstimmt.
� Gerüstbauaufzug gegen un -
befugtes Benutzen sichern 
(bei Arbeitsende/Pausen die
Handsteuerung nicht herum -
liegen lassen) .

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
– vor Inbetriebnahme am jewei-

ligen Einsatzort (Aufstellung)
bzw. arbeitstäglich durch fach-
kundige Person, 

– entsprechend den Einsatz -
bedingungen nach Bedarf,
mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen durch die „zur Prüfung
befähigten Person“ doku -
mentieren.
� Wartungs- und Reparatur -
arbeiten nur von fachkundigen
Personen ausführen lassen.
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B 141

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 
� Bei der Benutzung kann es zu
Ver letzungen durch herabfallen-
de Gegenstände oder zu Quet-
schungen der  Finger z.B. beim
Einlegen des Hubseils kommen.

Schutzmaßnahmen 

Aufstellung
� Aufbau nach Montage- und
 Betriebsanleitung des Herstel-
lers (vor Ort vorhanden) unter
Leitung einer fachkundigen
 Person.
� Geschosshohe Haltesäulen je
nach Bauart oder örtlichen Ver-
hältnissen formschlüssig hinter
standfesten Gebäudeteilen an-
ordnen. 
� Kopf- und Fußplatte mit
 Dübeln verankern, sofern keine
ausreichend große Kopfplatte
vorhanden ist (ohne Veranke-
rung Mindestdurchmesser der
Kopfplatte ≥ 1/6 der Säulen -
höhe) .1

� Säule nicht zwischen Krag -
platten einspannen. 
� Dreiböcke zur Aufnahme des
Schwenkarmes nur auf trag -
fähigen Flächen (z.B. Beton -
decke) aufstellen. Größe des
Gegengewichtes nach Angaben
des Herstellers. Hierfür dürfen
keine Materialien verwendet
werden, die im Zuge der Bau-
maßnahmen verarbeitet werden.
� Bei Verwendung von Fenster-
winkeln darauf achten, dass
– der untere Auflageschenkel

waagerecht und sicher auf der
Fensterbank aufliegt , 5

– für die seitliche Befestigung
mindestens 24 cm dickes,
 belastetes Mauerwerk vor -
handen ist . 

� Bei Haltesäulen, die an Gerüst -
konstruktionen angebracht
 werden, sind die Hersteller -
hinweise zu beachten , z.B.
 Gerüst  ausreichend ausgesteift
und  verankert.
� Bei der Montage Gefährdung
von Personen durch Absturz aus-
schließen.
� Für den elektrischen Anschluss
der Winde nur einen besonderen
Speisepunkt verwenden, z.B.
Baustromverteiler mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD).
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Schwenkarmaufzüge
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln

Zusätzliche Hinweise 
zur  Unteren Ladestelle

� Absperren des Gefahrbe -
reiches , Zugang nur von  einer
Seite. Bei Gefahr durch herab -
fallende Gegenstände: Schutz-
dach anbringen. 

Zusätzliche Hinweise 
zur Oberen Ladestelle

� An hochgelegenen Ladestellen
sind Absturzsicherungen erfor-
derlich . Vom Hersteller des
Anstellaufzuges vorgesehene
 Ladestellensicherung verwenden.
Seitenschutz, bestehend aus
Geländerholm, Zwischenholm
und Bordbrett oder Türen oder
Hubgitter, von mindestens 
1,00 m Höhe vorsehen.

2

3

� Seitenschutz nur während des
Be- und Entladens betretbarer
Lastaufnahmemittel in der Breite
des Lastaufnahmemittels öffnen.
(Lastaufnahmemittel mit  einer
Grundfläche von mehr als 0,5 m2

gelten im Allgemeinen als be-
tretbare Lastaufnahmemittel.) 
� Lastaufnahmemittel nur
 betreten, wenn
− sie mit einem min. 1,10 m

 hohen Schutzgeländer um-
wehrt sind
und 

− durch Geschwindigkeits -
begrenzer ausgelöste Fang-
vorrichtungen oder Leitungs-
bruchventile ein unbeabsich-
tigtes Absenken (z.B. durch
Bruch des Hubseils) ver -
hindern. 

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− vor Inbetriebnahme am jewei-

ligen Einsatzort (Aufstellung)
durch fachkundige Person, 

− entsprechend den Einsatz -
bedingungen nach Bedarf,
mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung durch die „zur Prüfung
befähigte Person“ doku -
mentieren.
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≥ 0,4 m

5857

Anstellaufzüge zum 
Lastentransport B 143

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
 Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 
� Außerdem kann es zu Verlet-
zungen durch herab fallende
Gegenstände kommen.

Schutzmaßnahmen

Aufstellung
� Bei Auf- und Abbau von An -
stell aufzügen Betriebs- und
Montageanleitung des Herstel-
lers beachten. Hieraus können
u.a. die Verankerungsabstände
des Fahrmastes entnommen
werden. 

� Standsicherheit und Sicher-
heit gegen Einsinken des Grund-
rahmens bzw. des Fahrgestelles
durch Abspindeln und aus -
reichende Lastverteilung durch
Unterbauen gewährleisten .
� Den beim Betrieb des Anstell -
aufzuges geforderten Abstand
von 40 cm zwischen dem Last-
aufnahmemittel und Arbeits -
plätzen oder Verkehrswegen
 bereits bei der Festlegung des
Standortes berücksichtigen. Ist
aus arbeitstechnischen Gründen
der Sicherheitsabstand nicht
einzuhalten: Fahrbahn dicht
 verkleiden.
� Bei Aufstockarbeiten des Fahr-
mastes die Montageanleitung
genau beachten. Aus ihr geht
auch hervor, ob PSA gegen Ab-
sturz zu tragen ist.

1

1

Betrieb
� Für den elektrischen Anschluss
nur einen besonderen Speise-
punkt verwenden, z.B. Bau -
stromverteiler mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD). 
� Schlaffseilbildung vermeiden,
wenn es sich um einen seilge-
triebenen Aufzug handelt.
� Die Bedienung des Anstell -
 aufzuges erfolgt durch eine
 beauftragte Person, die die
 Aufzugsanlage regelmäßig auf
augenscheinliche Mängel über-
prüft.
� Der Personentransport 
mit  einem Lastenaufzug ist
 verboten.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung

Prüfungen

� Aufzugsanlagen sind über -
wachungsbedüftige Anlagen
nach Betriebssicherheits -
verordnung.
� Wiederkehrende Prüfungen
sind von zugelassenen Über -
wachungsstellen durchzuführen.
� Prüfergebnis ins Prüfbuch
 eintragen lassen. Prüfbuch an
der Einsatzstelle zur Einsicht
 bereithalten.
� Prüfungen sind erforderlich 
vor der ersten Inbetriebnahme
sowie wiederkehrend alle 
2 Jahre durch eine zugelassene
Über wachungsstelle.
� Zusätzlich sind nach Betriebs-
sicherheitsverordnung ent -
sprechende Zwischenprüfungen
durchzuführen. 
� Prüfungen nach jeder Montage
auf einer neuen Baustelle durch
eine „zur Prüfung befähigte
 Person“ (z.B. Sach kundigen).

2
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Bauaufzüge mit
 Personenbeförderung B 145

Gefährdungen

� Fehlende Sicherungsmaß -
nahmen bei der Montage bzw.
Demontage des Aufzuges sowie
mangelhafte Absturzsicherung
an den hochgelegenen Lade -
stellen können zu Absturzun -
fällen führen. 

� Außerdem kann es zu Ver -
letzungen durch herab fallende
Gegenstände kommen oder zu
Stolper-, Rutsch- und Sturzun-
fällen bei mangelhaften Über-
gängen an den Ladestellen.

Schutzmaßnahmen

Aufstellung
� Aufzugsanlagen auf trag -
fähigem Untergrund aufstellen.
� Auf- und Abbau nur unter Be-
achtung der Betriebsanleitung.
Dort sind die Montageart, die
Montagereihenfolge und die
 Sicherungsmaßnahmen für die
Monteure beschrieben, z.B. wie
sich diese gegen Absturz sichern
und in welchen Abständen der
Mast an festen Gebäudeteilen zu
verankern ist .

Betrieb
� An den Haltestellen sichere
Übergänge vorsehen .
� Elektrisch betriebene Aufzugs-
anlage nur über besonderen
Speisepunkt mit Schutzmaß -
nahme anschließen, z.B. Bau -
stromverteiler mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD).
� Bei Gefahr durch herabfallen-
de Gegenstände den unteren
 Zugang mit Schutzdach sichern
und Gefahrbereich wirksam
 absperren. 
� Zugänge zum Antrieb der Auf-
zugsanlage verschlossen halten.
� Die Bedienung eines Bauauf-
zuges zur Personenbeförderung
erfolgt durch eine unterwiesene
und beauftragte Person, die in
der Lage sein muss, im Bedarfs-
fall den Notablass in der Kabine
betätigen zu können und die
außerdem die Aufzugsan lage
 regelmäßig auf augenschein -
liche Mängel überprüft.
� Fahrkorb nicht überlasten,
 Angaben auf Kennzeichnung im
Fahrkorb beachten. 
� Lasten im Fahrkorb gegen Um-
stürzen oder Abrollen sichern.

1

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 54 Winden, Hub- und
Zuggeräte
DGUV Vorschrift 52 Krane 
DGUV Regel 101-005 Hochziehbare
 Personenaufnahmemittel
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN EN 14502-1

� Gefahrloses Ein- und Ausstei-
gen aus dem Förderkorb gewähr-
leisten, z.B. durch Absetzvor-
richtungen oder Abdeckklappen
über Förderöffnungen, die vor
dem Aussteigen geschlossen
werden.
� An Durchfahrtöffnungen sind
für die Auf- und Abwärtsfahrt
 besondere Sicherheitsmaß -
nahmen zu treffen, z.B. Über -
wachung mit Kamera und Moni-
tor .
� An Förderöffnungen müssen
Einfahrttrichter vorhanden sein,
die ein Aufsetzen oder Verhaken
verhindern .
� Beim Einsatz von Personen-
förderkörben mit Einseilaufhän-
gung in Verbindung mit Winden
oder Kranen als Hebezeug muss
die Gefährdungsbeurteilung
 ergeben, dass die Beförderung
von Personen mit nur einem
Tragseil ein vertretbares Risiko
darstellt.

4

3

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten.
� Personenförderkorb in Kombi-
nation mit dem eingesetzten
 Hebezeug, welches bestim-
mungsgemäß nicht zum Heben
von Personen vorgesehen ist,
vor der ersten Bereitstellung 
und Benutzung sowie an jedem
neuen Einsatzort durch eine  
„zur Prüfung befähigte Person“
(Sachverständigen) prüfen
 lassen.
� Ergebnisse dokumentieren.

2

3
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Personenförderkörbe
B 146

Gefährdungen

� Mängel in der Konstruktion
bzw. der baulichen Beschaffen-
heit oder an den hochgelegenen
Ein- bzw. Ausstiegsstellen kön-
nen zu Absturzunfällen führen.

Allgemeines

� Jeden Einsatz der Berufsge-
nossenschaft vorher schriftlich
anzeigen.
� Nur Hebezeuge (Winden oder
Krane) verwenden, die für den
Personentransport geprüft sind.

Schutzmaßnahmen

� Fördergerüste, Traversen und
Auslegerkonstruktionen statisch
nachweisen, einschließlich Ab-
leitung der Kräfte in bestehende
Bauteile.
� Förderkörbe ausschließlich für
den Personentransport benutzen.
� Nur Förderkörbe benutzen, 
die mindestens 2,00 m hoch
 geschlossen sind und deren Tür
mit einem Verschluss versehen
ist, der ein unbeabsichtigtes
 Öffnen verhindert .1

� Personenförderkorb nicht
 direkt in den Lasthaken des
 Hebezeuges einhängen.
� Seile und Ketten mit Schäkeln
oder festen Ösen, die nur mit
Werkzeug lösbar sind, am
 Förderkorb befestigen . 
Keine Seilklemmen verwenden.
� Anschlagmittel von Förder -
körben nicht wechselweise zum
Anschlagen von Lasten benutzen.
� Vor der ersten Inbetriebnahme
Probefahrt durchführen.
� Nicht mehr Personen trans -
portieren, als zugelassen sind.

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 54 Winden, Hub- und
Zuggeräte
DGUV Vorschrift 52 Krane
DGUV Regel 101-005 Hochziehbare
 Personenaufnahmemittel
DGUV Information 201-019 Turm- und
Schornsteinbauarbeiten
DIN EN 14502-1

3
4

� Anschlagmittel nicht wechsel-
weise zum Anschlagen von
 Lasten verwenden.
� Arbeitskörbe und Arbeits -
bühnen nicht überlasten und
Lastanhäufungen vermeiden.
� Elektroschweißarbeiten von
isoliert aufgehängten Arbeits -
körben und Arbeitsbühnen aus
durchführen. Mitgeführte Elektro-
werkzeuge müssen schutz -
isoliert sein.
� PSA gegen Absturz als Absturz-
sicherung benutzen, wenn für
Arbeitskörbe oder Arbeitsbühnen
Kippgefahr besteht, z.B. durch
Aufsetzen oder Verhaken.
� Arbeitssitze bestimmungs -
gemäß benutzen; vorgesehene
Absturzsicherungen sorgfältig
schließen.

– Arbeitskorb in Kombination
mit dem eingesetzten Hebe-
zeug, welches bestimmungs-
gemäß nicht zum Heben von
Personen vorgesehen ist, vor
der ersten Bereitstellung und
Benutzung sowie an jedem
neuen Einsatzort durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(Sachverständigen) prüfen
 lassen,

– Für Anlagen zum Heben von
Personen, die der Maschinen-
richtlinie unterliegen (z.B. 
Fassadenaufzüge) sind weiter-
gehende Prüfverfahren erfor-
derlich.

� Ergebnisse dokumentieren.

Zusätzliche Hinweise bei
Turm- und Schornstein -
bauarbeiten

� Bei Umrüstarbeiten von
 Arbeitsbühnen Anseilschutz
 benutzen.
� Zur Rettung aus Gefahren -
situationen Abseilgeräte bereit-
stellen.
� Für Verständigungsmöglich -
keiten sorgen, z.B. durch Fern-
sprechgeräte.

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten:

6463

B 147

� Einrichtungen mit fest ange-
bauten Winden müssen an
 jedem Aufhängepunkt an zwei
Tragseilen oder an einem Trag -
seil mit zusätzlichem Sicherungs-
seil aufgehängt sein.
Ausnahme: Bei Arbeitsbühnen
mit mindestens sechs Aufhän-
gungen in turmartigen Bauwer-
ken kann auf das Sicherungsseil
verzichtet werden, wenn beim
Einsatz von Klemmbackengerä-
ten (z.B. Greifzügen) als Hebe-
zeuge zusätzlich Blockstopp -
geräte verwendet werden.
� Nur Arbeitskörbe und 
-bühnen verwenden, die
 allseits mit einem mindestens
1,0 m hohen Seitenschutz ver -
sehen sind.
� Seile und Ketten mit Schä -
keln oder festen Ösen, die 
nur mit Werkzeug lösbar sind,
befestigen. Keine Seilklemmen
benutzen.

4

3

2

1

2

Allgemeines

� Im Gegensatz zu Fassaden -
befahranlagen, die fest mit 
dem Gebäude verbunden sind,
 werden Arbeitskörbe,-sitze und 
-bühnen vorübergehend einge-
setzt, z.B. für Montagen.
� Jede Benutzung von Einrich-
tungen bei der Berufsgenossen-
schaft vorher schriftlich anzeigen.

Schutzmaßnahmen

� Kräfte sicher in bestehende
Konstruktionsteile bzw. Bauteile
einleiten (statischer Nachweis).
� Auslegerkonstruktionen für die
Aufhängung von Einrichtungen
entsprechend Betriebsanleitung
oder statischem Nachweis auf-
bauen, Gegengewicht aufbringen
und befestigen .
� Nur Hebezeuge (Winden,
 Krane) verwenden, die für den
Personentransport geprüft sind.

1

Gefährdungen

� Durch mangelhafte Sicherungs -
maßnahmen bei der Montage
bzw. Demontage sowie bei der
Benutzung kann es zu Abstur-
zunfällen kommen. 
� Außerdem kann es zu Ver -
letzungen durch herabfallende
Teile kommen.

Arbeitskörbe
Arbeitssitze
Arbeitsbühnen
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
DGUV Regel 101-001 Transportanker 
und -systeme von Betonfertigteilen
DGUV Information 201-052
 Rohrleitungsbauarbeiten
DIN EN 13 155
DIN 19695 

Steingabeln
� Gabeln mit Schwerpunktaus-
gleich benutzen. Aufhängepunkt
so wählen, dass sich die Gabeln
mit der Last nicht nach vorn
 neigen.
� Folienverpackte Steinpakete
auf Paletten mit Ketten, Bändern
oder Bügeln gegen Herabrut-
schen von der Gabel sichern. 
Die Schrumpffolie muss die
 Palette mit umfassen und darf
nicht beschädigt sein. Paletten
müssen tragfähig sein.

Mörtelcontainer
� Mörtelcontainer mit min -
destens 2 Anschlagmitteln
 anschlagen.
Ausnahme: Die Container sind
mit Bügeln für ein Anschlagmittel
ausgerüstet.
� Mörtelcontainer aus Kunststoff
regelmäßig auf augenscheinliche
Beschädigungen (Risse) prüfen.
� Fest angebrachte Ketten und
Seile von Mörtelresten reinigen.

Klemme mit zusätzlicher 
Halteeinrichtung
� Zum Versetzten großformatiger
Steine (KS, Porenbeton) Klemme
mit zusätzlicher Halteeinrich-
tung verwenden.

Steingreifer 
� Vor dem Steintransport Auf-
fangplane einhängen.
� Beschädigte Auffangplane
 unverzüglich auswechseln.
� Bei paketierten Steinen immer
unterste Schicht greifen.

4
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Beispiele für kraftschlüssig
wirkende Lastaufnahmemittel
� Kein Aufenthalt von Personen
unter kraftschlüssig wirkenden
Lastaufnahmemitteln.

Rohrgreifer (Rohrzangen)
� Rohrgreifer dürfen sich bei
 Entlastung nicht selbsttätig vom
Rohr lösen.
Ausnahme: Rohrgreifer mit
Schrittschaltwerk.
� Als zusätzliche Kennzeichnung
muss der zulässige Greifbereich
angegeben sein.
� Hydraulisch oder pneumatisch
schließende Rohrgreifer benöti-
gen Einrichtungen zum Ausgleich
von Druckverlusten mit selbst -
tätig wirkender Warneinrichtung
für den Geräteführer.

Versetzgeräte für Schacht -
fertigteile
� Betonfertigteile müssen zur
Aufnahme der Druckkräfte voll-
ständig ausgehärtet sein.

Schachtringklemmen
� Für den Transport Klemmen
verwenden, die sich bei Entlas-
tung nicht selbsttätig öffnen.
� Klemmen exakt auf Schacht-
ringdicke einstellen.
� Schachtkonen (symmetrische
und asymmetrische) nach Be -
dienungsanleitung der Hersteller
anschlagen.

Sonderbauformen
� Bei Sonderbauformen von
Lastaufnahmemitteln für Beton-
fertigteile Bedienungsanleitung
der Hersteller beachten.

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.: 
− vor Beginn jeder Arbeits-

schicht auf augenfällige
 Mängel durch den Bediener,

− vor der ersten Inbetriebnahme
und nach Bedarf, mind. 1 x
jährlich durch eine „zur
 Prüfung befähigte Person“.

� Ergebnisse dokumentieren.

5
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Lastaufnahmemittel 
B 161

Gefährdungen

� Beim Transport von Lasten
 können diese z.B. aus dem Last-
aufnahmemittel herausfallen,
sich vom Lastaufnahmemittel
 lösen und Personen treffen.

Allgemeines

� Vorrangig nur formschlüssige
Lastaufnahmemittel, z.B. Stein-
gabeln , Transportanker und
Transport anker sys teme ,
 ein setzen.
� Lastaufnahmemittel müssen
mit den für den Betrieb wichtigen
Angaben gekennzeichnet sein,
z.B. Eigengewicht und Tragfähig-
keit. Sie dürfen nicht überlastet
werden.
� Betriebsanleitung beachten.
� Tragfähigkeit überprüfen.
� Verbindungsmittel (z.B.
 Schäkel, Steck- und Schraub -
bolzen) gegen unbeabsichtigtes
Lösen und Herabfallen sichern.
� Lastaufnahmemittel bestim-
mungsgemäß verwenden und
 lagern. 

24
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� Benutzung einstellen, sobald
die Witterungsbedingungen 
die Funktionssicherheit beein-
trächtigen.
� Lasten im Schwerpunkt an-
schlagen.
� Kraftschlüssig wirkende
 Lastaufnahmemittel nicht über
Personen schwenken.
� Das Befördern von Personen
mit Lastaufnahmemitteln ist ver-
boten.

Schutzmaßnahmen

� Formschlüssig wirkende Last-
aufnahmemittel verwenden.
� Einbau und Verwendungsan-
leitung des Herstellers beachten
und am Einsatzort bereithalten.

Beispiele für formschlüssig
 wirkende Lastaufnahmemittel

Kugelkopfankersysteme
� Bei Transportankersystemen
nur zusammengehörige Trans-
portanker und Lastaufnahme-
mittel (Abheber) verwenden.

Einschraubankersysteme
� Anker nicht über 45 Grad ab-
knicken, komplett eindrehen. 
� Seilschlaufen nicht knicken
und quetschen.

Traversen
� Schiefstellung der Traverse
vermeiden. 
� Langgliedrige Lasten im
Schnürgang anschlagen .
� Befestigung der Anschlagseile,
-ketten oder -bänder an der
 Traverse nur
− mit genormter  Seilend ver -

bindung und Schäkel oder
− in Lasthaken mit Haken -

sicherung.

3
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Vorschrift 54 Winden, Hub- 
und Zuggeräte

Zusätzliche Hinweise zur
Schrägdachbefestigung

� Schrägdachbefestigung nur 
an tragenden Teilen (Sparren/
Schwellholz) vorsehen. Nie auf
die Dachlatten aufsetzen.

Zusätzliche Hinweise zur
Brüstungsbefestigung

� Tragfähigkeit der Brüstung
 prüfen und ggf. nachweisen.
� Lastverteilende Unterlagen
verwenden.

Prüfungen

� In regelmäßigen Abständen
und vor jedem Aufbau alle
 tragenden Elemente und Ver-
schleißteile auf Beschädigung
überprüfen.
� Nach Beseitigung einer Ver-
stopfung alle tragenden Teile 
auf Verformung bzw. Schäden
prüfen und ggf. austauschen.

Verwendung
� Zur Vermeidung von Ver -
stopfungen der Schuttrutsche
und Schuttrohrabriss maximale
Ablenkung nach Hersteller -
angaben beachten.
� Schuttrutschenaustrittsöff-
nung ständig auf freien Austritt
kontrollieren.
� Zur Beseitigung von Ver -
stopfungen der Schuttrutsche
nicht unterhalb der Schuttrohr-
öffnung arbeiten oder das
Schuttrohr verziehen.

Zusätzliche Hinweise zur
Flachdachbefestigung

� Tragfähigkeit der Unterkon-
struktion prüfen und ggf. nach-
weisen.
� Max. Auslegerüberstand
 einhalten.
� Originalballastierung unver-
rückbar montieren.

6867

Schuttrutschen
B 162

Gefährdungen

� Mangelhafte Sicherungsmaß-
nahmen bei der Montage oder
während der Benutzung am Ein-
fülltrichter können zu Absturz -
unfällen oder zu Verletzungen
durch herabfallende Teile führen.
� Staub kann zu Reizungen oder
Erkrankungen der Atem wege,
der Haut und der Augen führen.

Schutzmaßnahmen

Aufbau
� Beim Auf- und Abbau Aufbau-
und Verwendungsanleitungen
der Hersteller beachten.
� Nur durch unterwiesene Per -
sonen auf- und abbauen lassen.
� Ausschließlich die vom Her-
steller vorgesehenen Aufhänge-
und Befestigungskonstruktionen
benutzen .
� Gerüstkonstruktionen im Auf-
hängebereich der Schuttrutsche
zusätzlich verankern und ver-
streben .
� Bei Absturzhöhen von mehr
als 2,00 m Absturzsicherungen
vorsehen .
� Ab 10,00 m Aufbauhöhe zu-
sätzliche Verankerungen an -
bringen .
� Gefahrenbereiche festlegen
und absperren .
� Immer Einfülltrichter ver -
wenden .4
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 113-005 Behälter, Silos
und enge Räume; Teil II: Umgang mit
transportablen Silos
DIN 4124

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen 
folgende Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

a) bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 45°
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 60°
c) bei Fels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . β = 80°

Erforderliche Abstützfläche (cm2)
Stützdruck (N bzw. kp)

zul. Bodenpressung (N/cm2 bzw. kp/cm2)

1,00 m
2,00 m

Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO einhalten, und Baugeräte
bis 12 t Gesamtgewicht

Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO überschreiten, und Baugeräte
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht

� Silos nicht mit dem Bau -
stellenkran versetzen.
Ausnahme: Wenn
– die Zustimmung des Silo -
lieferanten vorliegt, 

– der Silo leer und das Leer -
gewicht bekannt ist, 

– Anschlagpunkte vorhanden
sind und 

– das Hebezeug ausreichend
tragfähig ist. 

� Beim Befüllen des Silos 
darauf achten, dass Abblas -
einrichtungen funktionsfähig
sind. Durch Überdruck besteht
Berstgefahr!
� Beim Entleeren des Silos
 darauf achten, dass kein
 Unterdruck entsteht.

Prüfungen

� Standsicherheit des Silos
 regelmäßig überprüfen.

Bodenart zul. Bodenpressung
(N/cm2 bzw. kp/cm2)

A) Angeschütteter, nicht künstlich
 verdichteter Boden

B) Gewachsener, offensichtlich
 unberührter Boden

1 Schlamm, Moor, Mutterboden

2 Nichtbindige, ausreichend fest
 gelagerte Böden
Fein- bis Mittelsand
Grobsand bis Kies

3 Bindige Böden
breiig
weich
steif
halbfest
fest

4 Fels, unverwittert mit geringer 
Klüftung und in günstiger Lagerung

0 – 10 (0 – 1)

0

15 (1,5)
20 (2,0)

0
4 (0,4)
10 (1,0)
20 (2,0)
30 (3,0)

150 – 300 (15 – 30)

2

β
Böschungswinkel
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B 163

� Sicherheitsabstand zu Bau -
grubenböschungen einhalten .
Bei der Aufstellung im Bereich
von verbauten Baugruben und
Gräben ist der Verbau statisch
nachzuweisen.
� Vorsicht beim Aufstellen des
Silos in der Nähe von Mischan -
lagen. Das dort zu Reinigungs-
zwecken verwendete Wasser
weicht den Boden auf oder
unterspült die Fundamente.
� Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen beachten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen halten.

2
Gefährdungen

� Unzureichende Tragfähigkeit
des Untergrundes, Aufweichun-
gen durch Reinigungs- bzw.
Ober flächenwasser oder Nicht-
beachtung von Sicherheitsab-
ständen an Baugrubenböschun-
gen  können zu Umstürzen
 führen.

Schutzmaßnahmen

� Stützfüße von Silos auf trag -
fähigem Untergrund aufstellen
und statisch einwandfrei unter-
bauen . Gegebenenfalls
 lastverteilende Unterlagen ver-
wenden. Maßgebend für die
 Größe der Abstützfläche sind
Stützendruck und zulässige
 Bodenpressung.
� Aufstellungsanweisung des
 Siloherstellers beachten. Hier-
aus kann entnommen werden,
ob z.B. ein leerer Silo gegen
Windkräfte verankert werden
muss.

1

1

Transportable Silos
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln
DGUV Regel 109-005 Gebrauch von
 Anschlag- Drahtseilen
DGUV Information 201-030 Merkblatt 
für Seile und Ketten als Anschlagmittel
im Baubetrieb
DGUV Information 209-021 
Belastungstabellen für Anschlagmittel 
DGUV Information 209-061 Gebrauch
von Hebebändern und Rundschlingen
aus Chemiefasern

� Anschlagmittel erst lösen, wenn
die Last sicher abgesetzt ist.
� Schutzhelm tragen.
� Personen nicht mit der Last
 befördern.
� Verständigung zwischen Kran-
führer und Anschläger nur über
Handzeichen oder Sprechfunk. 

Zusätzliche Hinweise für 
das Anschlagen mit Seilen

� Mindestdurchmesser von
 Anschlagseilen einhalten: 
− Stahlseile: 8 mm 
− Naturfaser- und Chemiefaser -

seile: 16 mm 
� Seile nicht an Pressklemmen
abknicken.
� Nur genormte Seile und Seil -
endverbindungen verwenden.
Drahtseilklemmen sind nur für
Abspannseile zugelassen .

Zusätzliche Hinweise für 
das Anschlagen mit Ketten

� Nur geprüfte und kurzgliedrige
Ketten verwenden. 
� Ketten vor dem Anschlagen
ausdrehen. Kettenglieder
 müssen ineinander frei beweg-
lich sein.
� Ketten nicht provisorisch mit
Schrauben und dergleichen
 flicken.

Zusätzliche Hinweise für 
das Anschlagen mit Hebe -
bändern

� Nur licht- und formstabilisierte
Chemiefaserhebebänder be -
nutzen. Hebebänder aus Poly-
ethylen sind unzulässig.
� Hebebänder nicht über raue
Oberflächen ziehen.

4

� Einwegbänder nach dem
 ersten Gebrauch entsorgen und
nicht weiter verwenden.

Prüfungen

� Anschlagmittel nach Einsatz-
bedingungen, jedoch mindes-
tens einmal jährlich von einer
„zur Prüfung befähigten Person“
(z.B. Sachkundigen) prüfen
 lassen. Die Prüfergebnisse auf-
zeichnen.
� Seile mit Litzenbruch, Aufdol-
dungen, Knicken, Korbbildungen,
Rostansätzen, Querschnittsver-
änderungen, Drahtbruch nestern
usw. sofort aussondern und
nicht mehr ver wenden ,
Tabelle 1.

5

� Steifgezogene Ketten und
 Ketten mit gebrochenem oder
angerissenem Kettenglied, Quer-
schnittsminderung, Korrosions-
narben u.a. sofort aussondern
und nicht mehr verwenden.
� Ketten nicht mehr benutzen,
wenn
− eine Längung um mehr als 5%

bei der Kette oder beim Einzel-
glied gemessen wird, 

− eine Abnahme der Nenndicke
an irgendeiner Stelle um mehr
als 10% festgestellt wird. 

4 5

Bei Seilschlössern darf die Seil -
klemme nur auf dem freien
 Seilende liegen. Auf eindeutige
Zuordnung von Keil und Schloss
achten!

Pressklemme

Drahtbrüche

Litzenbrüche

Aufdoldung

Quetschungen

Knicke

Klanken

Kauschenspleiß DIN EN 13411-2
5 Rundstiche für stehendes Gut
6 Rundstiche für laufendes Gut

Seilhülse DIN EN 13411-4 mit
 vergossenem Seilende

Ablegereife von Drahtseilen bei sichtbaren Drahtbrüchen 1

Seilart 

Litzenseil

Kabelschlagseil

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche bei
 Ablegereife auf einer Länge von

3d 6d 30d

3 benachbarte Drähte 6 14
einer Litze

10 15 40

7271

Anschlagen von Lasten
Anschlagmittel B 164

Gefährdungen

� Unsachgemäßes Anschlagen,
Unachtsamkeit beim Anheben
bzw. Absetzen von Lasten sowie
beschädigte oder unterdimen-
sionierte Anschlagmittel können
zu Unfällen führen.

Allgemeines 

� Anschlagmittel bestimmungs-
gemäß verwenden und geschützt
aufbewahren.
� Anschlagmittel (Seile, Ketten,
Hebebänder) nicht über die
 zulässige Tragfähigkeit hinaus
belasten.
� Seile, Ketten und Hebebänder
nach Größe und Form der Last,
den Greifpunkten, den Einhak-
vorrichtungen, der Art und Weise
des Anschlagens, des Neigungs-
winkels und den Witterungsbe-
dingungen auswählen. Die Trag-
fähigkeit muss mindestens für
den max. Neigungswinkel von
60° auf Anhängern oder Etiket-
ten angegeben sein .1

� Bei mehrsträngigen Gehängen
nur zwei Stränge als tragend  an -
nehmen, wenn keine Ausgleichs -
 einrichtungen vorhanden sind.

Schutzmaßnahmen

� Lange stabförmige Lasten
nicht in Einzelschlingen anschla-
gen. Traversen benutzen.
� Lasten im Schnürgang an-
schlagen. Das Anschlagen im
Hängegang ist nur bei groß -
stückigen Lasten zulässig, wenn
ein Zusammenrutschen der An-
schlagmittel und eine Verlage-
rung der Last nicht möglich ist.
� Lasten nicht durch Einhaken
unter die Umschnürung trans-
portieren.
� Nur Anschlagmittel mit Sicher-
heitshaken verwenden. Auf-
gezogene Haken sofort aus -
sortieren.
� Kleine, lose Teile nur in Last-
aufnahmemitteln transportieren
und diese nicht über den Rand
hinaus beladen.
� Pendeln der Last durch mittige
Stellung des Kranhakens über
der Last vermeiden.

2

3

� Lange Teile eventuell mit Leit -
seilen führen.
� Beim Anheben der Last sich
nicht zwischen Last und festen
Gegenständen (Wänden,
 Maschinen, Stapeln usw.) auf-
halten.
� Nicht unter schwebenden
 Lasten hindurchgehen bzw. sich
aufhalten.
� Lasten nicht höher heben als
für den Transport erforderlich.
� Leere und unbelastete Haken-
geschirre hochhängen. An schlag -
mittel sicher ablegen bzw.
 ordentlich lagern.
� Seile, Ketten und Bänder nicht
verknoten und verdrehen, nicht
über scharfe Kanten ziehen.
Kantenschoner oder Schutz-
schläuche verwenden.

07/2017
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
DGUV Information 203-004 Einsatz 
von elektrischen Betriebsmitteln bei
 erhöhter elektrischer Gefährdung
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher
 elektrischer Betriebsmittel
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
Elektrotechnische Regeln (DIN VDE-
 Bestimmungen)

strom-Schutzeinrichtungen
(RCD) mit einem Bemessungs-
fehlerstrom IΔN ≤ 30 mA
 betreiben. 

− Andere Stromkreise mit Steck-
vorrichtungen über Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen
(RCD) mit einem Bemessungs-
fehlerstrom IΔN ≤ 500 mA
 betreiben. 

� IT-Systeme nur mit Isola -
tionsüberwachung und RCDs
 betreiben.
� Weitere Schutzmaßnahmen:
Als Schutzmaßnahme vor An-
schlusspunkten ist auch zulässig:
− Schutzkleinspannung (SELV), 
− Schutztrennung. 

Elektrische Leitungen
� Als bewegliche Leitungen 
sind Gummischlauchleitungen
H07RN-F oder gleichwertige Bau-
arten (H07BQ-F) zu verwenden.
� Anschlussleitungen bis 4 m
Länge von handgeführten
Elektrowerkzeugen sind auch in
der Bauart H05RN-F zulässig.
� Leitungen, die mechanisch
 besonders beansprucht werden,
sind geschützt zu verlegen, z.B.
unter festen Abdeckungen.
� Leitungsroller müssen aus Iso-
lierstoff bestehen. Sie müssen
eine Überhitzungs-Schutzein-
richtung haben. Die Steckdosen
müssen spritzwassergeschützt
ausgeführt sein.

Installationsmaterial
� Steckvorrichtungen sind nur
mit Isolierstoffgehäuse und nach
folgenden Bauarten zulässig:
− Steckvorrichtungen, zweipolig

mit Schutzkontakt, 
− CEE-Steckvorrichtungen, 

5-polig. 
� Schalter und Steckvorrichtun-
gen müssen mindestens spritz-
wassergeschützt ausgeführt sein
und eine ausreichende mechani-
sche Festigkeit besitzen.

Leuchten
� Bauleuchten müssen mindes-
tens sprühwassergeschützt aus-
geführt sein. Sie sollen für rauen
Betrieb geeignet sein.

� Hand-/Bodenleuchten, ausge-
nommen solche für Schutzklein-
spannung, müssen schutziso-
liert und strahlwassergeschützt
ausgeführt sein.

Zusätzliche Hinweise 
für frequenzgesteuerte
 Betriebsmittel

� Frequenzgesteuerte Betriebs-
mittel können Schutzmaß -
nahmen beeinträchtigen oder
unwirksam machen. Dies kann
verhindert werden, wenn:
− frequenzgesteuerte Betriebs-

mittel mit Steckvorrichtungen
AC 400 V mit IN ≤ 32 A nur
über allstromsensitive Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen
vom Typ B oder Typ B+ mit IΔN
≤ 30 mA oder über einen
 Trenntransformator betrieben
werden, 

− frequenzgesteuerte Betriebs -
mittel, die über Steckvorrich-
tungen AC 400 V mit IN > 32 A
bis ≤ 63 A angeschlossen
 werden, über allstromsensitive
Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen vom Typ B oder Typ B+ mit
IΔN ≤ 500 mA oder über einen
Trenntransformator betrieben
werden, 

− frequenzgesteuerte Betriebs -
mittel durch Festanschluss
oder über Sondersteckvorrich-
tungen angewendet werden,
die Abschaltbedingungen
eingehalten sind und nachge -
schaltete Stromkreise keine
Steckvorrichtungen enthalten, 

− Stromkreisen mit allstrom -
sensitiven Fehlerstrom-Schutz -
einrichtungen vom Typ B oder
Typ B+ keine pulsstromsensi-
tiven Schutzeinrichtungen (Typ
A) vorgeschaltet sind. 

Prüfungen

� Elektrische Anlagen und
 Betriebsmittel sind zu prüfen
− nach Errichtung, Veränderung

und Instandsetzung, 
− regelmäßig entsprechend den

Prüffristen. 

Symbole auf elektrischen
 Betriebsmitteln

Gefährliche elektrische 
Spannung

Schutzisoliert
(Schutzklasse II)

Schutzkleinspannung
(Schutzklasse III)

Trenntransformator
(Schutztrennung)

Für rauen Betrieb

Staubgeschützt

Explosionsgeschützte,
baumustergeprüte 
Betriebs mittel

Regengeschützt
(Sprühwassergeschützt)

Spritzwassergeschützt

Strahlwasser-
geschützt

7473

Elektrische Anlagen 
und  Betriebsmittel auf Bau- 
und  Montagestellen

B 171

Gefährdungen

� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines

Errichtung und Instand -
setzung
� Elektrische Anlagen und
 Betriebsmittel dürfen nur von
Elektrofachkräften oder von
elektrotechnisch unterwiesenen
Personen unter Leitung und
 Aufsicht von Elektrofachkräften
errichtet, verändert und instand
gehalten werden.

Schutzmaßnahmen

Anschlusspunkte
� Elektrische Betriebsmittel
müssen von besonderen An-
schlusspunkten aus mit Strom
versorgt werden. Als besondere
Anschlusspunkte gelten z.B.:
− Baustromverteiler,  
− der Baustelle zugeordnete

 Abzweige ortsfester elek -
trischer Anlagen, 

− Transformatoren mit 
ge trennten Wicklungen,

− mobile Stromerzeuger der
Bauart A und B.

� Hausinstalla tionen dürfen
nicht verwendet  werden.

Anschlusspunkte für kleine
Baustellen
� Werden elektrische Betriebs-
mittel nur einzeln benutzt bzw.
sind die Bauarbeiten geringen
Umfangs, dürfen als Anschluss -
punkte auch
− Schutzverteiler, 
− ortsveränderliche Schutzver -

teiler oder Schutz einrichtungen
(PRCD-S) verwendet werden.

Diese Einrichtungen dürfen auch
über Steckvorrichtungen in Haus -
installationen betrieben werden.

Erforderliche zusätzliche
Schutzmaßnahmen
� TT-System und TN-S-System
− Stromkreise mit Steckvorrich-

tungen ≤ AC 32 A über Fehler-
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
TRBS 1201 Prüfungen von Arbeitsmitteln
und überwachungsbedürftige Anlagen
TRBS 1203 Befähigte Personen
DGUV Information 203-005 Auswahl
und Betrieb ortsveränderlicher elek -
trischer Betriebsmittel
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen
DGUV Information 203-071 Wieder -
kehrende Prüfungen ortsveränderlicher
elektrischer Arbeitsmittel
Elektrotechnische Regeln 
(DIN VDE-Bestimmungen)

Als Kriterium zur Festlegung der
Prüffristen gilt TRBS 1201 Punkt
3.5. Zur Orientierung kann aber
auch die Tabelle 1B der Durch-
führungsanweisung zur DGUV
Vorschrift 3 verwendet werden.

Empfehlungen für Wiederholungsprüfungen 
ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel 
nach Tabelle 1B, DGUV Vorschrift 3

Anlage/Betriebsmittel

ortsveränderliche 
elektrische Betriebs-
mittel (soweit benutzt)

Verlängerungs und
Geräteanschluss -
leitungen mit Steck -
vorrichtung

Anschlussleitungen
mit Stecker

bewegliche Leitungen
mit Stecker und Fest-
anschluss

Prüffrist
Richt- und 
Maximalwerte

Richtwert 6 Monate,
auf Baustellen 
3 Monate4).
Wird bei Prüfungen
eine Fehlerquote 
<2 % erreicht,
kann die Prüffrist
entsprechend
 verlängert werden.
Maximalwert: Auf
Baustellen, in 
Fertigungsstätten
oder unter ähn-
lichen Bedingungen
1 Jahr.
In Büros oder unter
ähnlichen Bedin-
gungen 2 Jahre.

Art der 
Prüfung

auf ordnungs-
gemäßen
 Zustand

Prüfer

Befähigte 
Person
(Elektro -
fachkraft)

4) Unternehmer, die diese variable Regelung nicht in Anspruch nehmen
wollen, erfüllen die Anforderungen auch, wenn die Prüffristen in der
nachfolgenden Tabelle eingehalten werden.

Betriebsspezifische Wiederholungsprüfungen 
ortsveränderlicher Betriebsmittel auf Baustellen 
nach DGUV Information 203-006

Betriebsbedingungen

Betriebsmittel, 
die sehr hohen 
Beanspruchungen
unterliegen

normaler Betrieb

Beispiele/Baustelle

Schleifen von Metallen (Aluminium,
Magnesium und gefetteten 
Blechen), Verwendung in Bereichen
mit leitfähigen Stäuben

Nassschleifen von nichtleitenden
Materialien, 
Kernbohren, 
Stahlbau, 
Tunnel- und Stollenbau 

Hochbau,
Innenausbau,
allgemeiner Tiefbau,
Elektroinstallation,
Sanitär- und Heizungsinstallation,
Holzausbau

Frist

wöchentlich

3 Monate

6 Monate

Ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel
� Ortsveränderliche elektrische
Betriebsmittel sind solche, die
während des Betriebes bewegt
werden oder die leicht von
 einem Platz zum anderen ge-
bracht werden können, während
sie an dem Versorgungsstrom-
kreis angeschlossen sind.

Prüfungen

� Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel sind regelmäßig
 gemäß Betriebssicherheits -
verordnung durch befähigte
 Personen (Elektrofachkräfte) 
zu überprüfen und durch Prüf -
etikett, Banderole o.Ä. zu kenn-
zeichnen. 
� Die Prüfungen sind nachzu -
weisen und die Prüfergebnisse
mindestens bis zur nächsten
Prüfung aufzubewahren.

7675

Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel
Wiederholungsprüfungen

B 172

Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel nach Tabelle 1A, DGUV Vorschrift 3

Anlage/Betriebsmittel

Elektrische Anlagen 
und ortsfeste Betriebs-
mittel

Elektrische Anlagen 
und ortsfeste elek -
trische  Betriebsmittel 
in „Betriebsstätten,
Räumen und Anlagen
besonderer Art“, z.B.
Baustellen

Schutzmaßnahmen 
mit Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen in nicht -
stationären Anlagen2)

Fehlerstrom-, Differenz-
strom und Fehler -
spannungs-Schutz-
schalter

– in stationären
Anlagen1)

– in nichtstationären
Anlagen2)

1) Stationäre Anlagen sind solche, die mit ihrer Umgebung fest verbunden
sind, z.B. Installationen in Gebäuden, Baustellenwagen, Containern und
auf Fahrzeugen.

2) Nichtstationäre Anlagen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ent -
sprechend ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch nach dem Einsatz
wieder abgebaut (zerlegt) und am neuen Einsatzort wieder aufgebaut 
(zusammengeschaltet) werden. Hierzu gehören z.B. Anlagen auf Bau-
und Montagestellen, fliegende Bauten.

3) Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen
obliegt einer Elektrofachkraft. Stehen für die Mess- und Prüfaufgaben
 geeignete Mess- und Prüfgeräte zur Verfügung, dürfen auch elektrotech-
nisch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektro-
fachkraft Teilprüfungen durchführen.

Prüffrist

4 Jahre

1 Jahr

1 Monat

6 Monate 

arbeits -
täglich

Art der Prüfung

auf ordnungs-
gemäßen
 Zustand

auf 
Wirksamkeit

auf einwand-
freie Funktion
durch Betätigen
der Prüfein -
richtung

Befähigte Person
gem. TRBS 1203
Pkt. 3.3

Elektrofachkraft3)

Befähigte Person
gem. TRBS 1203
Pkt. 3.3

Elektrofachkraft
oder elektro -
technisch unter-
wiesene Person
bei Verwendung
geeigneter Mess-
und Prüfgeräte3)

Benutzer

Gefährdungen

� Beim Umgang mit elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln
 besteht die Gefahr, einen elek -
trischen Schlag zu erleiden.

Allgemeines

Ortsfeste elektrische Anlagen
und Betriebsmittel
� Ortsfeste elektrische Betriebs-
mittel sind fest angebrachte
 Betriebsmittel oder Betriebs -
mittel, die keine Tragevorrich-
tung haben und deren Masse 
so groß ist, dass sie nicht leicht
bewegt werden können. Dazu
gehören auch elektrische Be-
triebsmittel, die vorübergehend
fest angebracht sind und über
bewegliche Anschlussleitungen
betrieben werden.
� Für Festlegungen hinsichtlich
Prüffrist und Prüfer ortsfester
elektrischer Anlagen und Be-
triebsmittel kann sich der Unter-
nehmer an der Tabelle 1A (DGUV
Vorschrift 3) orientieren.
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Betriebsanweisung 

nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und Unfallverhütungsvorschriten

DGUV Vorschrit 3 und 4 (bisher BGV A3 und GUV-V A3), DGUV Information 203-004 (bisher BGI 594), DGUV Information 203-005 (bisher 

BGI/GUV-I 600), DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608), DGUV Information 203-032 (bisher BGI 867)

Betrieb/Betriebsteil: ______________________________________________________________________________________ 

Mobile Stromerzeuger Ausführung A 
Inbetriebnahme ohne Elektrofachkrat

Gefahren für Mensch und Umwelt

• Elektrische Körperdurchströmung (Stromschlag)

• Verbrennungsgefahr durch Stromeinwirkung

• Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

• Brandgefahr durch Kratsto�

• Gehörschädigung durch Lärm

• Vergitungsgefahr durch Abgase

• Vergitungsgefahr und Hautschäden  
durch Kontakt zu Kratsto�

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Alle nachfolgend genannten Maßnahmen gelten für Stromerzeuger 
der Ausführung A mit und ohne Isolationsüberwachungseinrichtung 
(IMD) mit Abschaltung

• Die Bedienungsanleitung des Herstellers /der Herstellerin und die 
Unfallverhütungsvorschriten müssen beachtet und befolgt werden

• Nur unterwiesene Personen dürfen mit elektrischen Betriebsmitteln 
arbeiten

• Werden mobile Stromerzeuger der Ausführung A mit nur einem 
Verbraucher betrieben, sind keine weiteren Schutzmaßnahmen 
erforderlich

• Werden mobile Stromerzeuger der Ausführung A mit mehreren 
Verbrauchern betrieben, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen 
erforderlich:

 – Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungs-
di�erenzstrom nicht größer als 30 mA (0,03 A) für das zweite und 
jedes weitere Verbrauchsmittel 
oder

 – Trenntransformatoren für das zweite und jedes weitere 
 Verbrauchsmittel bei erhöhter elektrischer Gefährdung durch 
leitfähige Umgebung mit begrenzter Bewegungsfreiheit

• Als Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen dürfen hier keine PRCD-S 
verwendet werden, da sich diese nicht einschalten lassen

• Auf Bau- und Montagestellen dürfen nur Gummischlauch-
leitungen vom Typ H07RN-F oder H07BQ-F verwendet werden

• Elektrische Betriebsmittel müssen spritzwassergeschützt sein 
und den Bestimmungen für den rauen Betrieb entsprechen

• Stromerzeuger mit Verbrennungsmotoren dürfen nur im Stillstand 
betankt werden

Verhalten im Gefahrfall und bei Störungen

• Bei Gefahr oder Störung sofort die Stromversorgung unterbrechen

• Beschädigte elektrische Betriebsmittel der Benutzung entziehen

• Elektrofachkrat oder Vorgesetzte verständigen

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Ersthelfer/Ersthelferin: Herr/Frau __________________________________  Notruf: 112

• Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten

• Rettungswagen/Arzt/Ärztin rufen

• Unternehmer/Unternehmerin/Vorgesetzte informieren

Instandhaltung

• Täglich vor Benutzung elektrischer Betriebsmittel Funktionsprüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und der Isolationsüberwachungs-
einrichtung durchführen

• Regelmäßige Überprüfung auf ordnungsgemäßen Zustand gemäß DGUV Information 203-032 durch zur Prüfung befähigte Person 
(Elektrofachkrat)

_______________       ____________________________________________
Datum    Unterschrit des Unternehmers/der Unternehmerin

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.

Stand 04/16

Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel 
DGUV Information 203-032 Auswahl
und Betrieb von Ersatzstromerzeugern
auf Bau- und Montagestellen
DGUV Information 203-006 Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage -
stellen

� Beim Einsatz von Stromerzeu-
gern der Bauart A muss das
 Gerät nicht geerdet werden. Ein
Betriebsmittel darf direkt an den
Stromerzeuger angeschlossen
werden. Alle weiteren Betriebs-
mittel müssen über zusätzliche
Schutzeinrichtungen (PRCD,
Trenntransformator) betrieben
werden.
� Wird der Stromerzeuger der
Bauart C verwendet, muss 
der Stromerzeuger durch eine
Elektrofachkraft zwingend
 geerdet werden. Die Elektro -
fachkraft legt die erforderlichen
Schutzmaßnahmen fest.
� Behebung von Störungen und
Instandsetzungen an den elek-
trischen Teilen nur durch eine
Elektrofachkraft durchführen
 lassen.
� Werden mehrere Betriebs -
mittel an einem Stromerzeuger
angeschlossen, welcher mit 
der Schutzmaßnahme „Schutz-
trennung“ betrieben wird, sind
alle zusätzlichen Betriebsmittel

Zusätzliche Hinweise für 
Geräte mit Verbrennungs -
motor

� Geräte im Inneren von Ge -
bäuden nur in separaten
 Räumen mit ausreichender
 Belüftung aufstellen.
� Ableitung der Abgase durch
Rohre oder Schläuche.
� Bei Kurbelstarteinrichtungen
geeignete Rückschlagsiche -
rungen oder Sicherheitskurbeln
 verwenden.
� Bei Seilstart Seilfangeinrich-
tungen verwenden, die das
 Starten gegen die Drehrichtung
des Motors verhindern.

jeweils über eine RCD (PRCD)
oder über einen Trenntrans -
formator zu betreiben. 

2
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1

Mobile Stromerzeuger
B 173

Gefährdungen

� Es besteht die Gefahr einen
elektrischen Schlag zu erleiden. 
� Bei Verwendung von Geräten
mit Verbrennungsmotoren be-
steht Vergiftungsgefahr.

Schutzmaßnahmen

Bereitstellung
� Stromerzeuger standsicher
aufstellen.
� Entsprechend dem Leistungs-
bedarf ausreichend bemessene
Geräte auswählen und bereit-
stellen .
� Stromerzeuger nach Betriebs-
anleitung aufstellen und be -
treiben. Betriebsanleitung am
Einsatzort bereithalten und be-
achten.
� Nur fristgemäß (halbjährlich)
geprüfte Geräte einsetzen.

1

� Bei Verwendung im Freien
 Geräte mindestens der Schutzart
IP 54 einsetzen.

Betrieb
� Betriebsanweisung mit Schutz-
maßnahmen erstellen und am
Einsatzort mitführen .
� Beschäftigte anhand der
 Betriebsanweisung unterweisen.

2

� Nur Gummischlauchleitungen
vom Typ H 07RN-F (oder gleich-
wertige Bauarten) einsetzen.
� Beim Einsatz in leitfähigen
 Bereichen mit begrenzter Be -
wegungsfähigkeit (z.B. in
 Leitungsgräben; begehbaren
 Bewehrungskörben) nur einen
Verbraucher anschließen.
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

Zusätzliche Hinweise 
für Tellermischer

� Die Einfüllöffnungen müssen
durch Verdeckungen gesichert
sein. Die Quetschstellen im
Mischgefäß dürfen nicht mit der
Hand erreichbar sein.
� Die Auslauföffnungen müssen
durch einen Trichter oder ein
Schutzschild, jeweils versehen
mit einem Gitter, gesichert sein:
Gittermaschenweite max. 70 mm,
Abstand zur Quetschstelle mind.
150 mm. Bei einer Gittermaschen -
weite von 40 mm muss der Ab-
stand zur Quetschstelle mind.
120 mm betragen.
� Bei geöffneter Stellung der
 Verdeckungen muss zwangs -
läufig verhindert sein, dass die
Mischwerkzeuge wieder anlau-
fen können. Die Verdeckung so
sichern, dass sie nicht unbeab-
sichtigt zufallen kann.

Zusätzliche Hinweise 
für Stetigmischer

� Beim Befüllen mit Sackware
muss die Einfüllöffnung wie bei
den Tellermischern durch Ver -
deckungen gesichert bleiben.
� Die Auslauföffnung muss
durch Auslauftrichter gegen
 Hineingreifen gesichert bleiben.
� Vor dem Abnehmen des
Mischrohres Antrieb abstellen
bzw. Maschine vom Netz trennen.

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
– vor jeder Arbeitsschicht auf
augenscheinliche Mängel, 

– nach Bedarf, mind. 1 x jährlich
durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach -
kundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung dokumentieren.

4
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Mischmaschinen

� Elektrisch betriebene Misch-
maschinen nur über einen
 besonderen Speisepunkt mit
Schutzmaßnahme anschließen,
z.B. Baustromverteiler mit 
FI-Schutzeinrichtung (RCD).
� Durch Probelauf Drehrichtung
der Mischwerkzeuge überprüfen.
� Bei Instandhaltungsarbeiten
Antriebe stillsetzen und gegen
Wiedereinschalten sichern.
 Bedienungsanleitung des Her-
stellers beachten. Berührungs-
schutz an Verbrennungsmotoren
und Auspuffanlagen nicht ent -
fernen.

Zusätzliche Hinweise 
für Freifallmischer

� Die Einzugsstellen an den
 Antriebsrädern, insbesondere
zwischen Antriebszahnrad- und
Trommelzahnkranz, müssen
 verdeckt sein .
� Nicht mit der Hand oder mit
Werkzeugen in die laufende
Trommel greifen.
� Nach Keilriemenwechsel
Schutzabdeckung wieder
 anbringen.

2

1

Gefährdungen

� Im Bereich der Mischeröffnung
kann es durch rotierende Werk-
zeuge zu Unfällen kommen. 
� Bei fehlendem elektrischen
 Anschluss über Fehlerstrom-
schutzeinrichtung kann es zu
 einem Stromschlag kommen.

Schutzmaßnahmen

� Mischmaschinen eben und
standsicher aufstellen.
� Arbeitsplätze an Mischma -
schinen gegen herabfallende
Gegenstände schützen.

2

1
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8281

Schlagbohr- und Stemmgeräte

Gefährdungen

� Ungeschützte Maschinenteile
und wegspringende Bruchstücke
von Bauteilen können Verletzun-
gen verursachen. 
� Durch Freisetzung von gesund-
heitsgefährlichem Staub kann
es zu Erkrankungen der Atem -
wege kommen.

Schutzmaßnahmen

� Möglichst nur rückstoßarme
und schallgedämpfte Geräte
 verwenden .
� Stumpfe Meißel oder abgebro-
chene Werkzeuge auswechseln.
� Bewegliche Anschlussleitun-
gen gegen mechanische Beschä-
digung schützen.

1

� Schlauchverbindungen
 (Kupplungen) bei Druckluftge -
räten gegen unbeabsichtigtes
Lösen sichern, z.B. Verwendung
von Sicherheits-Schnelltrenn-
kupplungen.
� Vor dem Trennen der Verbin-
dungen von Druckluftleitungen
diese drucklos machen.
� Immer einen sicheren Stand-
platz wählen. Stemmarbeiten
nicht von Leitern und Hubar-
beitsbühnen ausführen.
� Zusatzgriffe benutzen .
� Verdeckte Leitungen vor dem
Bohren mit Magnet- und Lei-
tungssuchgerät orten.
� Schalterarretierung nur bei
 Arbeiten mit Bohrgestellen
 betätigen.

3

� Gerät erst nach völligem Still-
stand ablegen.
� Gehörschutz verwenden .
� Bei Gefährdung durch ab -
springende Teile Augenschutz
tragen .
� Bei Freisetzung von Stäuben,
Geräte mit Staubabsaugung
 verwenden .
� Sofern Staubfreisetzung nicht
vermeidbar ist, muss geeigneter
Atemschutz z.B. Halbmasken,
belüftete Helme (mit Partikel filter
P2 oder P3) getragen werden.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

5
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
BGV A1 / DGUV Vorschrift 1 Grundsätze
der Prävention
TRGS 559 Mineralischer Staub
DGUV Regel 112-192 Benutzung von
 Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-194 Benutzung von
 Gehörschutz

Zusätzliche Hinweise für
 Diamant-Trennsägen

� Diamant-Trennsägen nur zum
Sägen von Steinen verwenden.
� Auf ordnungsgemäß ange-
brachte Schutzeinrichtungen
achten:
− Sägeblatt-Schutzhaube , 
− Spritzschutz/

Aerosolbindung . 
� Wasserzufuhr sicherstellen ,
keine Trockenschnitte aus -
führen.
� Umlaufwasser regelmäßig
 reinigen/wechseln, bei Maschi-
nen ohne Aufbereitung mind.
täglich.
� Gehörschutz und Schutz-
brille benutzen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

7
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8483

Steinsägen

Gefährdungen

� Es kann zu Schnittverletzun-
gen und einer Schädigung des
Gehörs kommen. 

� Quarzhaltige Stäube können
Gesundheitsschäden verursa-
chen.

Schutzmaßnahmen

� Generell zur Trockenbearbei-
tung nur staubarme Systeme
(mit Absaugung) oder Stein -
sägen mit Nassbearbeitung
 verwenden.
� Beim Transportieren der Sägen
mittels Kran vorgesehene An-
schlagösen verwenden.
� Sägen standsicher und waage-
recht aufstellen.
� Nur über einen besonderen
Speisepunkt mit Schutzmaß -
nahme anschließen, z.B. Bau -
stromverteiler mit FI-Schutz -
einrichtung.
� Nur vom Hersteller vorgese -
hene Sägebänder/Sägeblätter
verwenden.
� Rissige Sägebänder bzw. 
-blätter aussondern.
� Möglichst lärmarme Säge -
blätter verwenden.
� Drehrichtungspfeil auf dem
Sägeblatt beachten.

Zusätzliche Hinweise für
Mauerstein-Bandsägen

� Bandsäge mit Absaugung
 verwenden.
� Maschine nur zum Sägen von
Porenbeton einsetzen.
� Höhenverstellbaren Säge-
bandschutz abhängig von 
der jeweiligen Steinhöhe
 verwenden.
� Sägebandradkasten während
des Betriebes geschlossen
 halten.
� Mauersteine nicht verkanten –
Rissgefahr des Sägebandes.
 Anschlaglineal benutzen.
� Bei der Bearbeitung kurzer
und schmaler Steine Zuführholz
benutzen.

1

2
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Straßenverkehrsordnung 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Fahrzeugzulassungsverordnung
DGUV Vorschrift 68 Flurförderzeuge 
DGUV Vorschrift 79 Verwendung von
Flüssiggas 
TRBS 2121, Teil 4 

� Für Montagearbeiten kann
 eine Arbeitsbühne mit Seiten-
und Rückenschutz verwendet
werden, sofern geeignete Maß-
nahmen ergriffen wurden,
 welche die Sicherheit gewähr-
leisten und eine angemessene
Überwachung sicherstellen. Der
Rückenschutz muss mindes-
tens 1,80 m hoch und durchgriff -
sicher sein. Die Arbeitsbühne ist
formschlüssig z.B. an den
 Gabelzinken zu befestigen. Die
Tragfähigkeit des Frontgabel -
staplers muss mind. das Fünf -
fache des Eigengewichts der
 Arbeitsbühne einschl. Zuladung
betragen .
� Beim Betrieb von Gabel -
staplern mit Verbrennungsmotor
in Räumen auf Abgasreinigung
achten, z.B. Einsatz von Kataly-
satoren oder Abgasfiltern.

Zusätzliche Hinweise 

Flurförderzeuge beim Einsatz
auf öffentlichen Straßen
� Bei einer Höchstgeschwindig-
keit von mehr als 20 km/h ist ein
amtliches Kennzeichen erforder-
lich. Der Fahrer muss bei einer
durch die Bauart bestimmten
Höchstgeschwindigkeit von
mehr als 6 km/h im Besitz einer
Fahrerlaubnis sein. Die erforder-
liche Fahrerlaubnisklasse ist ab-
hängig vom zulässigen Gesamt-
gewicht des Gabelstaplers oder
von der maximalen Höchstge-
schwindigkeit.
� Bei einer Höchstgeschwindig-
keit von mehr als 25 km/h ist
Luftbereifung erforderlich.
� Bremsanlage muss aus zwei
voneinander unabhängigen
Bremsen bestehen.
� Beleuchtung muss fest einge-
baut und betriebsbereit sein;
 dazu gehören: Scheinwerfer,
Fahrtrichtungsanzeiger, Be -
grenzungsleuchte, Rückstrahler,
Rückfahrscheinwerfer, Schluss-
leuchte, Blinkleuchte und Kenn-
zeichenbeleuchtung.

6
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� Bei Gabelstaplern mit zu -
lässigem Gesamtgewicht ab 4 t
Unterlegkeil mitführen.
� Gabelzinken mit rot-weiß
 gestreifter Schutzvorrichtung
 abdecken oder hochklappen.

Flurförderzeuge (Gabel -
stapler) mit Flüssiggasantrieb
� Flüssiggasflaschen (Treibgas-
behälter) nicht mit scharfkanti-
gen Festhaltevorrichtungen am
Fahrzeug befestigen.
� Treibgasbehälter, Leitungen,
Armaturen und Schläuche dür-
fen nicht über die Begrenzung
des Gabelstaplers hinausragen.
� Treibgasbehälter, Leitungen,
Armaturen und Schläuche vor
übermäßiger Erwärmung (vor
 direkter Sonneneinstrahlung)
schützen.
� Treibgasbehälter nicht in
 Garagen wechseln.
� Gabelstapler nur in durch -
lüfteten Räumen über Erdgleiche
abstellen und dabei die erforder-
lichen Schutzbereiche beachten.
Im Abstand von 3,00 m dürfen
sich keine Kelleröffnungen,
 Gruben, Bodenabläufe, Kanal-
einläufe usw. befinden.
� Bei Betriebsschluss Haupt-
sperreinrichtung für die Gasver-
sorgung schließen.
� Flüssiggasantrieb so ein -
stellen, dass der Schadstoffge-
halt im Abgas so gering wie
 möglich ist.
� Einstellvorrichtung für das
Gas-Luft-Gemisch gegen unbe-
absichtigtes Verstellen sichern,
z.B. durch Versiegeln oder Ver-
plomben.
� Beim Wechseln der Schläuche
in der Treibgasanlage darauf
achten, dass nur zugelassene
Schläuche verwendet werden.
� Für den Betrieb von Gabel -
staplern mit Flüssiggasantrieb
unter Erdgleiche gelten Sonder-
regelungen.

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− 1 x jährlich durch eine „zur

 Prüfung be fähigte Person“ 
(z.B. Sach kundiger),

− Schadstoffgehalt im Abgas
halbjährlich durch eine „zur
 Prüfung be fähigte Person“ 
(z.B. Sachkundiger).

� Ergebnisse dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

8685

Gabelstapler
B 211

Gefährdungen

� Falsch aufgenommene Last,
Überlastung des Gabelstaplers
und unzureichende Ausbildung
des Fahrers haben oft schwere
Unfälle zur Folge.

Schutzmaßnahmen

� Last dicht am Hubmast laden
und auf beide Gabelzinken
gleichmäßig verteilen. Last ge-
gen Verschieben sichern .
� Beim Beladen Tragfähigkeits-
diagramm beachten.
� Nur ausgebildete und vom
Unternehmer schriftlich beauf-
tragte Gabelstaplerfahrer ein -
setzen, die mindestens 18 Jahre
alt sind.

1

� Betriebsanweisung erstellen.
Sie muss u.a. Angaben ent -
halten über:
− Betriebsbedingungen,
− zugelassene Verkehrswege,
− Lagerung, Lagerflächen,

 Stapelung,
− evtl. Mitnahme von Personen,
− evtl. Verwendung von Anbau-
geräten, Anhängern, Arbeits-
bühnen.

� Gabelstapler in niedriger
 Stellung der Gabelzinken ver -
fahren .
� Beim Befahren von Steigungen
und Gefälle Last bergseitig
 führen .
� Fahrerrückhalteeinrichtungen
sind zu benutzen.

3

2

� Nur Personen mitnehmen,
wenn Mitfahrersitze vorhanden
sind und das Mitfahren erlaubt
ist (s. Betriebsanweisung bzw.
innerbetriebliche Regelungen) .
� Gabelstapler nur verlassen,
wenn er gegen unbeabsichtigte
Bewegung gesichert ist (Schalt-
schlüssel abziehen!).
� Gabelstapler nur vom Fahrer-
platz aus bedienen.
� Nicht unter angehobener Last
hindurchgehen bzw. aufhalten.
� Beim Befahren von Lade -
brücken auf deren Tragfähigkeit
und Breite achten. Ladebrücken
 gegen Verschieben sichern .
� Bei Wartungsarbeiten unter
der hochgestellten Gabel ist
 diese abzustützen.

4
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung 
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
 Arbeitsmitteln 
DGUV Information 208-019 Sicherer
Umgang mit fahrbaren Hubarbeits -
bühnen
DGUV Grundsatz 308-008 Ausbildung
und Beauftragung der Bediener von
Hubarbeitsbühnen

� Beim Verfahren der Hubarbeits -
bühne dürfen sich Beschäftigte
nur auf der Arbeitsbühne auf -
halten, wenn dies im Betriebs-
handbuch bescheinigt ist.
� Die Notwendigkeit der Benut-
zung einer persönlichen Schutz-
ausrüstung (PSA) gegen Absturz
ergibt sich aus der Gefährdungs-
beurteilung (Peitscheneffekt)
und/oder aus den Vorgaben 
der Betriebsanleitung des Hub -
arbeitsbühnenherstellers. 

Die Befestigung der PSA gegen
 Absturz hat an den vom Her -
steller im Arbeitskorb vorgege-
benen Anschlagpunkten zu
 erfolgen. Das Verbindungsmittel
zwischen Auffanggurt und An-
schlagpunkt sollte so kurz wie
möglich gehalten werden, damit
Personen nicht aus dem Arbeits-
korb herausgeschleudert wer-
den können.

Beschäftigungs-
beschränkungen

� Für die Bedienung von Hub -
arbeitsbühnen nur Personen
 einsetzen, die
– mindestens 18 Jahre alt und

zuverlässig sind,
– sowohl in der Bedienung der

entsprechenden Hubarbeits-
bühne als auch über die mit
ihrer Arbeit verbundenen
 Gefährdungen und Schutz-
maßnahmen unterwiesen
sind,

– vom Unternehmer hierzu
schriftlich beauftragt sind.

� Im DGUV Grundsatz 308-008
"Ausbildung und Beauftragung
der Bediener von Hubarbeits-
bühnen" wird gezeigt wie die
 Bediener die notwendige Quali-
fikation erreichen können. 

Prüfungen

� Nur Hubarbeitsbühnen benut-
zen, die vor der ersten Inbetrieb-
nahme von einem Sachverstän-
digen geprüft wurden (siehe
Prüf bescheinigung vor 01.01.1997)
oder bei  denen die CE-Kenn-
zeichnung angebracht ist und
die Konfor mitätserklärung vor-
liegt.
� Art, Umfang und Fristen erfor-
derlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
– arbeitstäglich mit Funktions-
proben,

– mind. 1 x jährlich durch eine
„zur Prüfung befähigte Person“
(z.B. Sachkundiger).

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfung im Prüfbuch dokumen-
tieren. 

3
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Hubarbeitsbühnen
B 212

Schutzmaßnahmen

Aufstellung
� Hubarbeitsbühne entspre-
chend der Betriebsanleitung
standsicher aufstellen und
 betreiben .
� Bei Aufstellung und Betrieb
auf Quetsch- und Scherstellen
achten.

Betrieb
� Hubarbeitsbühne nicht über-
lasten.
� Den Bereich unter seitlich
 ausgeschwenkten Arbeitsplatt-
formen von Hubarbeitsbühnen
sichern, wenn sie im Verkehrs-
bereich von Straßenfahrzeugen
niedriger als 4,50 m über Gelände
abgesenkt sind.

1

� Bei Arbeiten im öffentlichen
Straßenverkehr gelbe Blink-
leuchten einschalten .
� Arbeiten im Bereich Spannung
führender elektrischer Freileitun-
gen nur durchführen, wenn die
Hubarbeitsbühne entsprechend
der Nennspannung, mindestens
aber für 1000 V, isoliert ist. Bei
diesen Arbeiten müssen sich
mindestens zwei Personen auf
der Arbeitsbühne aufhalten.
� Klappbare Schutzgeländer vor
Arbeitsbeginn in Schutzstellung
bringen .
� Vor und beim Betrieb auf ein-
wandfreien Zustand und Wirk-
samkeit der Sicherheitseinrich-
tungen achten.

2

3

Gefährdungen

� Umsturz der Hubarbeitsbühne,
z.B. durch Einfahren in Boden-
öffnungen oder Überfahren von
Absätzen.
� Absturz durch Herausschleu-
dern oder beim Übersteigen 
z.B. durch Verlassen des Arbeits -
korbes im angehobenen Zustand,
Aufsteigen auf das  Geländer,
Hängenbleiben des Geländers an
und unter Konstruk tionen, Ange-
fahren werden durch andere
Fahrzeuge.
� Quetschen z.B. Einquetschen
zwischen Bedienpult bzw. Ge-
länder der Hubarbeitsbühne und
Teilen der Umgebung durch Fehl-
bedienung.

07/2017
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Vorschrift 52 Krane
DIN 4124

− nach wesentlichen Änderun-
gen und sonst regelmäßig
nach folgenden Betriebsjahren
durch ermächtigten Sachver-
ständigen: 4, 8, 12, 14, 16, 17,
18, … weiter jährlich. 

� Auch Prüfhinweise in Betriebs-
anleitungen der Hersteller be-
achten.
� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen dokumentieren.

β
Böschungswinkel

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen 
folgende Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

≥ 1,00 m

≥ 2,00 m

bis 12 t Gesamtgewicht
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht

a) bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden ............ β = 45°
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden ................... β = 60°
c) bei Fels........................................................................... β = 80°

4

Bodenart zul. Bodenpressung
N/cm2 bzw. (kp/cm2)

A)Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter 
Boden 0–10 (0–1)

B)Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden:

1 Schlamm, Moor, Mutterboden 0
2 Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden:

Fein- bis Mittelsand 15 (1,5)
Grobsand bis Kies 20 (2,0)

3 Bindige Böden:

breiig 0
weich 4 (0,4)
steif 10 (1,0)
halbfest 20 (2,0)
fest 30 (3,0)

4 Fels, unverwittert mit geringer Klüftung 
und in günstiger Lagerung 150-300 (15-30)

� Sicherheitsabstand im Bereich
von Baugrubenböschungen und
Grabenkanten einhalten .
Mind. Schutzstreifen von 0,60 m
freihalten.

Kran mit Einzelabstützung
� Bei nichtfahrbar aufgestellten
Turmdrehkranen die Stützfüße
der Spreizholme auf tragfähigen
Unterbau aufstellen und statisch
einwandfrei unterbauen .  
Maß gebend für die Größe der
Abstützfläche sind Stützendruck
und zulässige Bodenpressung.
Die Stützendrücke können der
Betriebsanleitung oder dem
Kranprüfbuch entnommen
 werden.
� Sicherheitsabstand im Bereich
von Baugrubenböschungen und
Grabenkanten einhalten .

Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen ermitteln
(Gefährdungsbeurteilung) und
diese veranlassen, z.B.:
− täglich vor Arbeitsbeginn

 Funktionsprüfung sämtlicher
Notendschalter durch den
Kranführer, 

− nach jedem erneuten Auf -
stellen, Umrüsten und nach
Bedarf mindestens jedoch
jährlich durch eine „zur
 Prüfung befähigte Person“  
(z.B. Sachkundiger), 

5

4

4

5
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Turmdrehkrane
Aufstellung B 213

Gefährdungen

� Unzureichende Tragfähigkeit
des Untergrundes, mangelhafte
Abstützung oder Nichtbeach-
tung von Sicherheitsabständen
an Baugrubenböschungen
 können zu Kranumstürzen
 führen.

Schutzmaßnahmen

� Sicherheitsabstand von min-
destens 0,50 m zwischen sich
bewegenden Teilen des Kranes
und festen Teilen der Umgebung,
z.B. Bauwerk, Gerüst,  Material -
stapel usw., einhalten .
� Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden,
 Gefahrbereich durch stabile
Schutzgeländer oder Schutz -
zäune absperren.
� Bei Untendrehern die Scher-
stellen im unteren Drehbereich
des Kranes sichern, z.B. Umweh-
rung, Absperrung.
� Frequenzgesteuerte Krane mit
geeigneten Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) nach Her-
stellerangaben an das Strom-
netz anschließen.

1

Schwellenüberstand 
= 10% der Spurweite

Schienenprofil nach 
Angabe des Kranherstellers

Befestigung mit Rippenplatte,
Klemm platte und Schwellen -
schraube

� Kran entsprechend den  Her -
stellerangaben erden.
� Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen einhalten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen. Sicherheitsmaß-
nahmen durchführen, z.B.
 Verkabelung, Abschrankung,
Drehwerksbegrenzung, Arbeits-
bereichsbegrenzungssysteme.
� Bei Aufstellung neben ver -
bauten Baugruben: Nachweis
der ausreichenden Tragfähigkeit
des Untergrundes und der
 Aufnahme des zusätzlichen   
Erd druckes durch die Verbau-
konstruktion.
� Bei Aufstellung neben einer
Trägerbohlwand: Bei einer Flach-
gründung der Kranfundamente
Kran erst nach Fertigstellung des
Verbaus insbesondere der Aus-
fachung aufstellen.

2

Kran auf Gleisanlage
� Gleisanlage auf tragfähigem
Unterbau (Kies- oder Schotter-
bett, Betonfundament o.Ä.)
 waagerecht verlegen, Unterbau
gut verdichten.
� Nur statisch nachgewiesene
bzw. zugelassene Betonschwel-
len oder Holzschwellen ver -
wenden.
� Schwellenabstände nach
 Angaben des Herstellers.
� Bei Verwendung von Teil-
schwellen für Spurhaltung
 sorgen.
� Nur vom Hersteller vorge-
schriebene Schienenprofile ver-
wenden; Schienenstöße und
Schienenbefestigung nach
Betriebsanleitung ausführen.
� Gleisenden durch Prellböcke
sichern . Sie müssen vor der
letzten Schwelle und parallel
 angebracht sein.
� Anschläge für den Fahrnotend-
schalter so einbauen, dass der
Kran 1,00 m vor dem Gleisende
zum Stehen kommt.

2

3
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≥ 0,5 m

1 3



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 52 Krane
TRBS 2121 Teil 4 Gefährdungen von
 Personen durch Absturz – Heben von
Personen mit hierfür nicht vorgesehenen
Arbeitsmitteln
BGR 500 DGUV Regel 100-500
Betreiben von Arbeitsmitteln
DGUV Regel 101-005 Hochziehbare
Personenaufnahmemittel

Zusätzliche Hinweise für
 Betonkübel mit Standplatz

� Prüfung durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach -
kundiger), ob das 1,5-fache des
zulässigen Gesamtgewichtes
des Beton kübels (Eigengewicht,
Gewicht des Betons,
Bedienungs  person) an der Aus-
legerspitze des  Kranes als Belas-
tung aufgebracht werden kann
oder die Ausladung entspre-
chend  begrenzt werden muss.

Zusätzliche Hinweise zu den
Pflichten des Kranführers

� Täglich vor Arbeitsbeginn
Funktionsprüfung sämtlicher
 Notendschalter und Bremsen
 sowie Prüfung der Gleisanlage.
� Funktion der Hakensicherung
am Kranhaken regelmäßig über-
prüfen .
� Seile regelmäßig pflegen
 sowie auf Seilschäden hin
 kontrollieren.
� Krankontrollbuch führen,  fest -
gestellte Mängel und  Prüfungen
eintragen. Die Mängel melden
und deren Beseitigung verlangen. 
� Notendschalter nicht betriebs-
mäßig anfahren.
� Keine Personen mit der Last
oder dem Lastaufnahmemittel
befördern.
� Lasten nicht schrägziehen und
pendeln, festsitzende Lasten
nicht losreißen .5

4

5

6

4 Prüfungen 

� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen  ermitteln
und diese veran lassen, z.B.:
– täglich vor Arbeitsbeginn

 Funktionsprüfung sämtlicher
Notendschalter durch den
Kranführer, 

– nach jedem erneuten Auf -
stellen, Umrüsten und nach
nach Bedarf, mindestens je-
doch jährlich durch eine „zur
 Prüfung befähigte Person“  
(z.B. Sachkundiger), 

– nach wesentlichen Ände -
rungen und sonst regelmäßig
nach folgenden Betriebsjahren
durch einen ermächtigten
Sachverständigen: 4, 8, 12, 14,
16, 17, 18, … weiter jährlich. 

� Auch Prüfhinweise in Betriebs-
anleitungen der Hersteller be-
achten.
� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen dokumentieren.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs -
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder an bieten (Ange-
botsvorsorge).  Hierzu Beratung
durch den  Betriebsarzt.

3

� Lasten nicht am unbesetzten
Kran hängen lassen.
� Kranbetrieb einstellen, wenn
die Last bei Windeinwirkung
nicht sicher gehalten und ab -
genommen werden kann oder
wenn Mängel auftreten, die die
Betriebssicherheit ge fährden.
� Gleisbetriebene Krane nach
Arbeitsende mit Schienen -
zangen festsetzen.
� Kran nach Vorgaben des Her-
stellers in Feierabendstellung
bringen . Im Kranhaken ist
 dabei keine Last oder Lastauf-
nahmemittel eingehangen.

6

9291

Turmdrehkrane
Betrieb B 214

Gefährdungen

� Bei einem mangelhaften
 Zugang zur Krankabine kann es
zum  Absturz kommen. 
� Bedienungsfehler, herabfal-
lende Gegenstände, klimatische
Einflüsse (Wind, Blitz) oder
Stromüberschläge bei Annähe-
rung an elektrische Freileitungen
können zu Unfällen führen.

Allgemeines

� Kran nur von unterwiesenen
und am Kran eingewiesenen,
mindestens 18 Jahre alten,
 körperlich und geistig geeig -
neten und vom Unternehmer
schrift lich beauftragten Kran -
führern bedienen lassen.

Schutzmaßnahmen

� Einweiser einsetzen, wenn 
der Kranführer die Last nicht 
be ob achten kann. Verständi-
gung mit dem Einweiser durch
festgelegte Handzeichen oder
Sprechfunk .2

1

� Bei Überschneidung von
 Arbeitsbereichen mehrerer
 Krane Arbeitsabläufe vorher
 festlegen und für einwandfreie
Verständigung untereinander
 sorgen, z.B. durch Sprechfunk.
� Gewicht von Lasten vor dem
Anheben feststellen. Last -
momentenbegrenzung nicht 
als Waage  benutzen.
� Lange Lasten, die sich beim
Transport verfangen können, 
mit Leitseilen führen .
� Das Heben von Personen mit
Kranen ist nur im Ausnahmefall
nach TRBS 2121 Teil 4 bzw. 
DGUV Regel 101-005 möglich. 

3
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Heben Abfahren

Senken

Halt Langsam

1

1

� Für Personenbeförderung nur
 geprüfte Personen- oder Arbeits-
körbe verwenden, 14 Tage vorher
bei der Berufs genossenschaft
schriftlich anzeigen und Kran
vorher durch eine „zur Prüfung
befähigte Person“ (z.B. Sach -
kundiger) prüfen lassen.

2



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 52 Krane
TRBS 2121 Teil 4 Gefährdungen von
 Personen durch Absturz – Heben von
Personen mit hierfür nicht vorgesehenen
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 100-500 Betreiben von
Arbeitsmitteln
DGUV Regel 101-005 Hochziehbare
Personenaufnahmemittel
DIN 4124

β
Böschungswinkel

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen 
folgende Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

≥ 1,00 m

≥ 2,00 m

Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO einhalten, und Baugeräte bis
12 t Gesamtgewicht
Fahrzeuge, die die zul. Achslasten 
nach StVZO überschreiten, und Baugeräte
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht

a) bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden ............ β = 45°
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden ................... β = 60°
c) bei Fels........................................................................... β = 80°

2

1

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge

� Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Zusätzliche Hinweise zum
Betrieb im Straßenverkehr

� Ausleger auf dem Fahrgestell
festlegen und Oberwagen ver -
riegeln.
� Zubehörteile festlegen und
 gegen Herabfallen sichern.
� Abstützungen gegen Heraus-
rutschen sichern.

Prüfungen

� Prüfungen und Kontrollen nach
Betriebssicherheitsverordnung
(Anhang III) festlegen und diese
veranlassen, z.B.:
− vor jedem neuen Einsatz

 Kontrolle der Sicherheitsfunk-
tionen durch Kranführer, 

− nach Bedarf, jedoch min. 
1x jährlich durch eine „zur
 Prüfung befähigte Person“ 
(z.B. Sachkundiger),

− nach wesentlichen Ände -
rungen und sonst regelmäßig
alle 4 Betriebsjahre im 
13. Betriebsjahr und danach
jährlich durch einen ermäch-
tigten Sachverständigen. 

� Selbstfahrende Krane müssen
beim Verkehr auf öffentlichen
Straßen zusätzlich nach der
 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung geprüft werden.
� Auch Prüfhinweise in Betriebs-
anleitungen der Hersteller
 beachten.
� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen dokumentieren.

� Gewicht von Lasten vor dem
Anheben ermitteln. Lastmo -
mentenbegrenzung nicht als
Waage benutzen.
� Nach Ansprechen der Lastmo-
mentenbegrenzung Last nicht
durch Einziehen des Auslegers
aufnehmen.
� Lange Lasten, die sich beim
Transport verfangen können, mit
Leitseilen führen.
� Verfahren des Kranes mit der
Last am Haken nur wenn der
Her steller dies in der Betriebs -
anleitung zulässt und die Vor -
gehensweise beschreibt.
� Das Heben von Personen mit
Kranen ist nur im Ausnahmefall
nach TRBS 2121 Teil 4 bzw. DGUV
Regel 101-005 (BGR 159) mög-
lich. Für Personenbeförderung
nur geprüfte Personen- oder
 Arbeitskörbe verwenden, 14 Tage
vorher bei der Berufs genossen -
schaft schriftlich anzeigen und
Kran durch Sach kundigen prüfen
lassen.

Zusätzliche Hinweise zu den
Pflichten des Kranführers

� Funktionsüberprüfung sämt-
licher Notendschalter und
 Bremsen täglich vor Aufnahme
des Kranbetriebes.
� Nur Kranhaken mit Haken -
sicherung verwenden. Funktion
der Hakensicherung regelmäßig
überprüfen.
� Seile regelmäßig pflegen
 sowie auf Seilschäden hin
 kontrollieren.
� Lasten nicht schrägziehen und
pendeln, festsitzende Lasten
nicht mit dem Kran losreißen.
� Kranbetrieb einstellen, wenn
die Last bei Windeinwirkung
nicht sicher gehalten und abge-
nommen werden kann, oder
wenn Mängel auftreten, die die
Betriebssicherheit gefährden.
� Keine Personen mit der Last
oder dem Lastaufnahmemittel
befördern.
� Lasten nicht am unbesetzten
Kran hängen lassen.

9493

Autokrane
B 215

Gefährdungen

� Unzureichende Tragfähigkeit
des Untergrundes, mangelhafte
Abstützung oder Nichtbeach-
tung von Sicherheitsabständen
an Baugrubenböschungen kön-
nen zu Kranumstürzen führen. 
� Bedienungsfehler, herabfal-
lende Gegenstände, klimatische
Einflüsse (Wind, Blitz) oder
Stromüberschläge durch elek -
trische Freileitungen können zu
Unfällen führen.

Schutzmaßnahmen

Aufstellung
� Kran auf tragfähigem Unter-
grund abstützen und waagerecht
ausrichten, lastverteilende
Unterlagen verwenden .
� Sicherheitsabstand im Bereich
von Baugrubenböschungen und
Grabenkanten einhalten .2

1

� Sicherheitsabstand von min-
destens 0,50 m zwischen sich
bewegenden Teilen des  Kranes
und festen Teilen der Umgebung,
z.B. Bauwerk, Gerüst,  Material -
stapel, einhalten.
� Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden,
 gefährdeten Bereich absperren.
Hinweis auf Quetschgefahr an-
bringen.
� Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen beachten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen.
� Beim Zusammenbau von
Gitter mastauslegern die Mon -
tageanleitung des Herstellers
beachten. Hieraus kann z.B.
 entnommen werden, ob und 
wie oft der Gittermastausleger
beim Zusammenbau unterstützt
werden muss.
� Lösbare Verbindungsbolzen
zwischen einzelnen Gittermast-

teilen gegen Herausrutschen
 sichern, z.B. durch Splinte,
 Federstecker.
� Funktion des Hubendschalters
durch Anfahren kontrollieren.
� Lastmomentenbegrenzung
(LMB) entsprechend dem Rüst-
zustand einstellen.

Betrieb
� Kran nur von besonders unter-
wiesenen, mindestens 18 Jahre
alten,  körper lich und geistig
 geeigneten und vom Unter -
nehmer schrift lich beauftragten
Kran führern bedienen lassen.
� Einweiser einsetzen, wenn 
der Kranführer die Last nicht
 beobachten kann. Verständi-
gung mit dem Einweiser durch
festgelegte Handzeichen oder
Sprechfunk.
� Bei Überschneidung von Ar-
beitsbereichen mehrerer Krane
Arbeitsabläufe vorher festlegen
und für einwandfreie Verständi-
gung untereinander sorgen, z.B.
durch Sprechfunk.

07/2017
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Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten
DGUV Regel 101-012 Betonpumpen  
und Verteilermaste
DIN 4124

3

7

85

6

9

10

GefahrenbereichAnpumpen

Keine festen Anbauten
am Endschlauch

Keine Endschlauchver -
längerung;  Ausnahme: 
nach  Betriebs anleitung

4

L

2 x L

Keine Verlängerung der
Reichweite durch Einsatz
von am Kran  hängenden
 Traversen

9695

Betonpumpen und Verteilermaste
B 216

Gefährdungen

� Unfälle ereignen sich durch
nicht standsichere Aufstellung,
unzureichenden Sicherheits -
abstand zu elektrischen Frei -
leitungen oder Aufenthalt von
Personen im Gefahrenbereich
am Endschlauch beim An -
pumpen.

Schutzmaßnahmen 

Aufstellung
� Betonpumpen und Verteiler-
maste standsicher aufstellen.
Lastverteilende Unterlagen ver-
wenden . 
� Sicherheitsabstand zu Bau -
grubenböschungen und Graben-
kanten einhalten .
� Sicherheitsabstand zu elektri-
schen Freileitungen einhalten.

Betrieb
� Verteilermaste nicht über die
Maximallänge verlängern .
Betriebsanleitung beachten. 
� Beim Anpumpen oder Wieder-
anpumpen, z.B. nach Verstop-
fern, muss der Endschlauch frei
pendelnd hängen. Im Gefahr -
bereich des Endschlauches darf
sich niemand aufhalten .
� Verteilermaste nicht als  Hebe -
zeuge verwenden . Weiter -
führende Förderleitungen dürfen
den Mast nicht zusätzlich be -
lasten.
� Arbeiten an hochgelegenen
 Arbeitsplätzen nur mit Absturz-
sicherungen, z.B. Betonier -
bühne mit voll ausgelegten
 Belägen und Seitenschutz!
Schalungsoberkante nicht als
Standplatz geeignet .6

5

4

3

2
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Zusätzliche Hinweise 
für Förderleitungen

� Keine festen Anbauten
und Verlängerungen an End-
schläuchen.
� Förderleitungen sicher befesti-
gen Hebel- und Schalenkup-
plungen mit Splint sichern .
� Vor dem Öffnen der Leitungs-
kupplungen (z.B. bei Verstop-
fern) Fördersystem drucklos
 machen.
� Förderleitungen zum Aufgabe-
behälter hin entleeren und reini-
gen. Bei pneumatischer Reini-
gung Endverteilerschlauch ent-
fernen und Fangkorb anbringen. 

10
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Prüfungen

� Art, Umfang und Fristen er -
forderlicher Prüfungen festlegen
(Gefährdungsbeurteilung) und
einhalten, z.B.:
− täglich vor Arbeitsbeginn auf
augenscheinliche Mängel, 

− regelmäßig auf Verschleiß -
zustand der Förderleitung, 

− bei Bedarf, mind. 1 x jährlich
durch eine „zur Prüfung
 befähigte Person“ (z.B. Sach-
kundiger). 

� Ergebnisse der regelmäßigen
Prüfungen dokumentieren.

07/2015

β
Böschungswinkel

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen 
folgende Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

mind. 2,00 m

a) bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden ............ β = 45°
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden ................... β = 60°
c) bei Fels........................................................................... β = 80°

2

1

Abstützmaße und 
einseitige  Abstützung gemäß
Bedienungsanleitung

Für die Eck-
stützkräfte
 jeweils mind.
4 Kanthölzer
unterbauen.


